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2. ÜBERSICHT ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES OPERATIONELLEN PROGRAMMS (ARTIKEL 50 
ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)

Wichtigste Informationen zur Durchführung des operationellen Programms für das betreffende Jahr, 
einschließlich Finanzinstrumenten, mit Bezug auf die Finanz- und Indikatordaten.

Das Berichtsjahr 2022 war weiterhin geprägt durch die Covid-19-Pandemie. Dazu kamen neue 
Herausforderungen, welche aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine resultierten. Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs waren auch im deutschen Fischerei- und Aquakultursektor 
spürbar und hatten Folgen für die Projektbegleitung durch die Verwaltungsbehörden. Vor allem seitens 
der Begünstigten kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Vorhaben: Teilweise 
mussten die Laufzeiten von Projekten aufgrund von Lieferengpässen von Materialien, 
Preissteigerungen oder bei Schwierigkeiten in der Erbringung von Leistungen verlängert werden. Trotz 
der außergewöhnlichen Situation wurde die Umsetzung des EMFF OP vorangebracht. 
Prioritätsübergreifend konnten neue Vorhaben bewilligt und laufende abgeschlossen werden. Bis Ende 
2022 wurden 87 % (im Vorjahr 80,3 %) der Gesamtzuweisung des öffentlichen Betrages gebunden 
und 75 % (im Vorjahr 64,13 %) der öffentlichen Mittel ausgezahlt. Trotz eines weiteren schwierigen 
Jahres, konnte somit erneut eine deutliche Steigerung erreicht werden. Bis zum 31.12.2022 sind 
insgesamt 3.271 Vorhaben (Vorjahr 2.977) mit Mitteln aus dem EMFF bewilligt worden. Die Länder 
sind weiterhin bemüht, Mittelverschiebungen und -übertragungen innerhalb DE im Rahmen des 
Möglichen umzusetzen, um eine hohe Mittelausschöpfung zu gewährleisten und zahlreiche, 
erfolgsversprechende Projekte noch in dieser Förderperiode umzusetzen. Angesichts der hohen 
Nachfrage in einigen Prioritäten wurden die Mittel in einigen Ländern im Verlauf des Jahres 2022 in 
unterschiedlichen Prioritäten knapp. Um kurzfristigen Engpässen zu begegnen und bewilligungsreife 
Projekte, die in der Restlaufzeit der Förderperiode noch sicher umgesetzt werden können, fördern zu 
können, hat z. B. SH Mittel in seinem landeseigenen Finanzplan unter Ausnutzung der 15 % 
Flexibilität (Artikel 130 (3) VO EU 1303/2013) umverteilt. Im Finanzplan des Landes wurden so die 
Prioritäten 1 und 4 insbesondere zulasten der Priorität 2 aufgestockt, so dass hier noch mehrere 
Projekte bewilligt werden konnten.

In UP 1 wurden bis 2022 1.584 Vorhaben (Vorjahr 1.431) bewilligt. Dabei ist die zeitweilige 
Stilllegung nach Art. 33 mit 1.131 Vorhaben (Vorjahr 1.065) nach wie vor der quantitativ größte 
Bereich in der gesamten UP. Insgesamt sind in dieser UP 88,8 % (Vorjahr 80,2 %) der Mittel 
gebunden und 78 % (Vorjahr 62,6 %) der öffentlichen Gesamtausgaben ausgezahlt. Sehr erfolgreich 
läuft weiterhin die Förderung nach den Art. 37, 39, 42, 43 und 28 EMFAF-VO; ein großer Teil der zur 
Verfügung stehenden Mittel sind hier bereits gebunden und auch ausgezahlt, die Zielwerte für 2023 
sind gut erreichbar. In der UP 1 zeigen insbesondere die Maßnahmen gemäß Art. 42 (Mehrwert, 
Produktqualität) u. a. in BY und MV die positive Wirkung der EMFF-Unterstützung: Für viele 
Fischereibetriebe stellen solche Vorhaben eine gute Option zur Verbesserung der Wertschöpfung dar. 
Dagegen bleiben Vorhaben nach Art. 30, 38 und 41 Abs. 2 hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich 
ist die Bestandssituation der wirtschaftstragenden Fischarten in der Ostsee (Hering, Dorsch). Sie wirkt 
sich direkt aus, indem geringere Einkommen erwirtschaftet werden und Finanzmittel für Investitionen 
nicht zur Verfügung stehen. In der UP 2 wurden insgesamt 81,6 % (Vorjahr 65,6 %) der 
Gesamtzuweisung des öffentlichen Betrags gebunden und 62,3 % (Vorjahr 46,3 %) der öffentlichen 
Mittel ausgezahlt; es wurden 1.110 Vorhaben (Vorjahr 1.034) bewilligt. Die Umsetzung der Förderung 
der Art. 48 1 a-d, 52, 51, 54 und 56 läuft weiterhin sehr erfolgreich. So erreicht der Art. 48 1 a-d, f-h 
mit 86,3 % (Vorjahr 78,3 %) einen sehr guten Wert. Viele Vorhaben in der UP 2 sind produktive 
Investitionen in der Aquakultur. Sie tragen dazu bei, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten. Für die 
familiengeführten Betriebe ist es allerdings schwierig, neue Arbeitsplätze zu schaffen, weil dazu 
erhebliche Umsatzsteigerungen notwendig wären. Unbefriedigend ist nach wie vor die 
Auszahlungsquote des Art. 47, die mit 43,3 % (Vorjahr 10,6 %) nicht dem Programmdurchschnitt 
entspricht. Dies ist vor allem auf die mehrjährigen Forschungsprojekte zurückzuführen, bei denen sich 
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die Auszahlungen über viele Jahre erstrecken und die sich unter Corona-Bedingungen massiv 
verzögerten. Die niedrige Auszahlungsquote wird aber auch durch den Verwaltungsaufwand 
verursacht, der schon beim Zuwendungsempfänger vor allem durch die vergaberechtlichen 
Anforderungen entsteht und durch den Charakter der Vorhaben als Innovationsprojekte zusätzlich 
erschwert wird. Das wirkt sich auf den Prüfumfang der Zahlungsanträge aus. Vorhaben zur 
Umstellung auf ökologische Aquakultur nach Art. 53 wurden auch im Berichtsjahr 2022 nicht 
beantragt, da die Förderkonditionen nicht ausreichend attraktiv sind. In der UP 3 wurden insgesamt 
99,6 % (Vorjahr 97,9 %) der Gesamtzuweisung des Öffentlichen Betrags gebunden und 96 % (Vorjahr 
93,5 %) der öffentlichen Mittel ausgezahlt; es wurden 72 Vorhaben (Vorjahr 59) bewilligt. Die zwei 
Maßnahmenbereiche, die im Rahmen dieser Priorität gefördert werden können (Art. 77 und 76) 
erreichen sehr hohe Auszahlungsquoten und weisen im Vergleich zu den restlichen Prioritäten eine 
überdurchschnittliche Performance auf. In dieser UP ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) an der EMFF-Umsetzung auf Bundesebene beteiligt. Hinsichtlich der Förderung des 
nationalen Fischereidatenerhebungsprogramms (DCF) nach Art. 77 EMFF-VO erfolgte die 
Abschlusszahlung im Berichtsjahr 2022. In der UP 4 wurden insgesamt 88,6 % (Vorjahr 84,5 %) der 
Gesamtzuweisung des öffentlichen Betrags gebunden und 68,8 % (Vorjahr 54,6 %) der öffentlichen 
Mittel ausgezahlt; es wurden 210 Vorhaben (Vorjahr 181) bewilligt. Der gute Umsetzungsstand des 
Art. 63 mit 88,7 % gebundener und 70 % ausgezahlter Mittel ist hervorzuheben. In UP 5 wurden 
insgesamt 55,2 % (Vorjahr 68,9 %) der Gesamtzuweisung des öffentlichen Betrags gebunden und 
39 % (Vorjahr 44,7 %) der öffentlichen Mittel ausgezahlt; es wurden 196 Vorhaben (Vorjahr 191) 
bewilligt. Der Rückgang der Mittelbindung und -auszahlung im Vergleich zum Vorjahr begründet sich 
wie folgt: Im Rahmen der Krisenbeihilfe zum Ausgleich von betrieblichen Mehrkosten, die durch den 
Ukrainekrieg verursacht wurden, wurden Mittel aus anderen Prioritäten umgeschichtet 
(Finanzplanänderung OP 9.1). Diese Mittel sind noch nicht bewilligt oder ausgezahlt. Wie bereits 2021 
berichtet, waren in der UP 6 bereits im Vorjahr fast alle Mittel in insgesamt 6 Vorhaben gebunden. 
Inzwischen sind 98,2 % der Gesamtzuweisung des öffentlichen Betrags gebunden und 95,1 % der 
öffentlichen Mittel ausgezahlt. Die UP verläuft planmäßig, die Zielwerte für 2023 sind sicher zu 
erreichen. In der Technischen Hilfe konnten insgesamt 79,4 % (Vorjahr 79,1 %) der Gesamtzuweisung 
des öffentlichen Betrags gebunden und 65,9 % (Vorjahr 57,5 %) der öffentlichen Mittel ausgezahlt 
werden; es wurden 93 Vorhaben (Vorjahr 75) bewilligt.
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3. DURCHFÜHRUNG DER PRIORITÄTEN DER UNION

3.1. Übersicht über die Durchführung (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013)

Die Angaben sollten als kurzer und allgemeiner Kommentar zur Durchführung der Prioritäten der 
Union und der technischen Hilfe für das betreffende Jahr/die betreffenden Jahre vorgelegt werden, mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche Probleme und zu deren Bewältigung 
unternommene Schritte.

Priorität der Union Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche 
Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte

1 - Förderung einer ökologisch 
nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten Fischerei

Aufgrund der Vielfalt der Maßnahmen, die unter der UP 1 
gefördert werden und die unterschiedliche Themengebieten 
berühren, ist bei der Bewertung der Umsetzung grundsätzlich 
zwischen Küsten- und Binnenländern zu differenzieren.

Die Entwicklungen in den Küstenländern SH, NI und MV 
wurden 2022 maßgeblich durch die ab Ende Februar 
eingetretene Ukraine-Krise und deren ab dem 2. Quartal des 
Jahres spürbaren wirtschaftlichen Auswirkungen geprägt, in der 
ersten Jahreshälfte noch überlagert durch die Nachwehen der 
Covid-19-Pandemie.

Der Bund unterstützte die Fischerei in dieser schwierigen Lage 
durch eine Krisenbeihilfe aus nationalen Mitteln. Auf 
Grundlage des „Befristeten Krisenrahmens für staatliche 
Beihilfe zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression 
Russlands gegen die Ukraine“ der EU-Kommission, wurden 
pauschalierte Kleinbeihilfen in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. 
Euro an Fischereiunternehmen ausgezahlt, um die 
Auswirkungen der Krise abzufedern. Begleitet wurde die 
Maßnahme des Bundes durch Unterstützungsleistungen der 
Bundesländer im Rahmen der neuerlich durchgeführten 
vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit der Dorsch- und 
Heringsfischerei für Ostseefischereibetriebe. Allerdings 
beschränkte sich der Anteil des EMFF hieran auf wenige 
Betriebe, denen noch ein Budget an Stilllegungszeiten (180-
Tage-Regelung aus Art. 33 Abs. 2 EMFF-Verordnung) zur 
Verfügung stand. Ein wesentlicher Teil dieser Maßnahme 
waren Stilllegungen, die im Rahmen des Folgeprogramms 
EMFAF gefördert wurden.

Die durch die Ukraine-Krise bedingten hohen Kraftstoffpreise 
haben die durch das Verbot der gezielten Fischerei auf Dorsch 
und Hering ohnehin schlechte wirtschaftliche Situation der 
Ostseefischereibetriebe in MV und SH 2022 weiter zugespitzt. 
Lediglich Betriebe im Segment der kleinen Küstenfischerei 
(passive Fischerei mit Fahrzeugen kleiner 12 m LüA) durften 
zumindest noch Hering gezielt befischen. Allerdings wird die 
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Priorität der Union Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche 
Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte
traditionelle Heringsfischerei mit Stellnetzen, ebenso wie die 
passive Fischerei auf andere Arten und mit anderen Fanggeräten 
wie Aalkorbketten, inzwischen insbesondere in MV durch 
Schäden an Fanggeräten und Fängen durch die weiter 
gewachsenen Bestände an Kegelrobben massiv gefährdet. Dies 
war ein wesentlicher Grund, aus dem die verfügbare 
Sonderquote an Hering letztlich nicht abgefischt werden konnte. 
Die 2021 in MV aufgelegte Unterstützung der betroffenen 
Betriebe aus dem EMFF für den Ausgleich von Schäden an 
Fängen und Fanggeräten wurde 2022 fortgesetzt. Für den 
Ausgleich von Schäden im Jahr 2021 (11 Betriebe) und im 
ersten Halbjahr 2022 (20 Betriebe) wurden im Jahr 2022 
insgesamt 168.931 EUR erstattet.

Aufgrund der sehr schwierigen Gesamtsituation haben der Bund 
und die Länder MV und SH 2022 eine Folgemaßnahme zum 
Abwrackprogramm 2021 aufgelegt, um weitere Anpassungen 
zu ermöglichen. In MV und SH wurden im Rahmen des 
zweijährigen Abwrackprogramms insgesamt 915 BRZ (MV: 
423 BRZ, SH: 492 endgültig aus der Fischerei genommen, 
davon im Jahr 2022 110 BRZ (MV: 74 BRZ, SH: 36). 
Abgewrackt wurden in MV insgesamt 25 Fahrzeuge, davon 
zwölf im Jahr 2022. In beiden Jahren zusammen wurden aus 
dem EMFF Abwrackprämien in Höhe von insgesamt 4,8 
Mio. EUR (MV: 2.563.455 EUR, SH: 2.240.667 EUR) 
ausgezahlt, davon 1,7 Mio. EUR (MV: 657.733 EUR, SH: 
1.080.000 EUR) für die Maßnahme 2022. Gemessen am 
Flottenstand zum 31.12.2020 wurden die deutsche Kapazitäten 
in der Ostsee durch diese Maßnahmen in MV um 17 % und in 
SH um 25 % reduziert. Im Rahmen eines vom Bund mit den 
Küstenländern und Fischereiverbänden eingerichteten Runden 
Tisches zur Zukunft der Ostseefischerei wurden 2021/22 kurz- 
und mittelfristig mögliche und sinnvolle Maßnahmen ergriffen 
und – soweit möglich – aus dem EMFF/EMFAF unterstützt. 
Des Weiteren soll eine Langzeitstrategie zur zukunftsfähigen 
Ausrichtung der Sparte und der Strukturen an der Küste 
erarbeitet werden, deren Umsetzung für das Folgeprogramm 
bereits als Projekt von strategischer Bedeutung identifiziert 
wurde. Eine Leitbildkommission erarbeitet aktuell Vorschläge 
hierzu. Im Rahmen der Investitionsförderung für 
Fischereibetriebe wurden in MV zwei Vorhaben zur 
Verbesserung der Direktvermarktung mit rd. 32,5 TEUR aus 
dem EMFF unterstützt. Für sechs Maßnahmen mit innovativem 
Hintergrund kamen knapp 1,5 Mio. EUR zur Auszahlung. In NI 
konnte das Forschungsvorhaben cranman und das gemeinsam 
mit SH geförderte Vorhaben DollyRopes trotz Einschränkungen 
erfolgreich abgeschlossen werden. Das im Jahr 2021 bewilligte 
Vorhaben zur Verbesserung der Infrastruktur eines 
Fischereihafens konnte 2022 erfolgreich abgeschlossen und die 
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Priorität der Union Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche 
Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte
Zuwendung ausgezahlt werden.

Eine wichtige Rolle für die Binnenländer (wie aber auch für die 
Küstenländer) sind die Besatzmaßnahmen des europäischen 
Aals gemäß Art. 37 der EMFF-VO. Viele Bundesländer 
beteiligten sich auch 2022 umfassend am Aalbesatz und kamen 
somit den Anforderungen des europäischen und des nationalen 
Aalmanagementplans nach. Das daneben in MV, NI und SH 
durchgeführte und aus dem EMFF unterstützte begleitende 
Aalmonitoring wurde 2022 fortgesetzt. In MV kamen 2022 
insgesamt 913.697 EUR aus dem EMFF für Maßnahmen mit 
Bezug zum Aal zum Einsatz. In BB wurden bis zum 31.12.2022 
insgesamt 31 Vorhaben bewilligt, was 98,5 % der geplanten 
Mittel entspricht. Neben einigen investiven Vorhaben, liegt der 
Schwerpunkt auf Aalbesatzmaßnahmen und 
Forschungsvorhaben. In BE wurden bis zum 31.12.2022 
insgesamt 20 Vorhaben bewilligt, was 88,6 % der geplanten 
Mittel entspricht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
Aalbesatzmaßnahmen. Auch in NW wurde zur Erfüllung des 
deutschen Aalmanagementplans ein Vorhaben im Bereich 
Aalbesatz fortgeführt. In Bremen wurden ausschließlich 
Besatzmaßnahmen gem. Art. 37 durchgeführt. Es wurden 4 
Projekte bewilligt und abgeschlossen. In BY wurden bei einigen 
Maßnahmen sowohl bei den Output- als auch den 
Ergebnisindikatoren die zum Programmende gesteckten 
Zielwerte bereits erreicht oder übertroffen. Dies gilt 
insbesondere für Vorhaben nach Art. 42 (Mehrwert, 
Produktqualität), die für viele Binnenfischereibetriebe eine gute 
Option zur Verbesserung der Wertschöpfung darstellen. Die 
Anzahl der Betriebe, die in die Verarbeitung und 
Direktvermarktung investiert haben, hat die Erwartungen zu 
Programmbeginn deutlich übertroffen und spiegelt die 
gestiegene Nachfrage der Verbraucher an regionalen 
Lebensmitteln wider (Zielsetzung zum Outputindikator mit 167 
% deutlich übertroffen). In Priorität 1 wurden im 
Programmzeitraum insgesamt 62 Vorhaben genehmigt. Am 
Ende des Berichtszeitraumes waren fast 100 % der Fördermittel 
bewilligt und rund 80 % ausgezahlt. Der Mehrbedarf an EMFF-
Mitteln für die Vorhaben nach Art. 42 wurde bzw. wird durch 
Verschiebungen aus anderen, weniger nachgefragten Bereichen 
in UP 1 bzw. durch Mittelübertragungen aus anderen 
Bundesländern gedeckt.

Vorhaben zum Aalbesatz und zur Modernisierung von 
Bootsmotoren wurden in dem erwarteten Umfang beantragt und 
umgesetzt (Zielsetzung zum Outputindikator jeweils zu ca. 90 
% erreicht).
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2 - Förderung einer ökologisch 
nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten Aquakultur

In der deutschlandweit ebenfalls bedeutenden UP 2 sind die 
Binnenländer besonders aktiv. Traditionell ist die Aquakultur 
Schwerpunkt in Ländern wie BY, BB und SN. Hervorzuheben 
sind die Bereiche Umweltmaßnahmen im Rahmen der 
Teichbewirtschaftung, investive Maßnahmen und 
Innovationsvorhaben.

In BB wurden bis zum 31.12.2022 insgesamt 184 Vorhaben 
bewilligt, was 77,5 % der geplanten Mittel entspricht. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf Umweltmaßnahmen im Rahmen der 
Teichpflege, investiven Maßnahmen und Forschungsvorhaben. 
In BE wurden dagegen keine Vorhaben bewilligt.

In BY betrifft ein Großteil der beantragten Vorhaben produktive 
Investitionen in die Aquakultur nach Art. 48, 1a-d, f-h. Die zum 
Programmende prognostizierten Werte der jeweiligen 
Ergebnisindikatoren wurden bereits erreicht, teilweise auch 
schon übertroffen. Ausnahmen sind die Merkmale „geschaffene 
Arbeitsplätze“ und die Veränderungen beim 
Produktionsvolumen der ökologischen Aquakultur. Die 
produktiven Investitionen in die Aquakultur tragen maßgeblich 
dazu bei, die vorhandenen Arbeitsplätze zu erhalten. Für die i. 
d. R. familiengeführten Betriebe ist es dagegen schwierig, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen, weil dazu erhebliche 
Umsatzsteigerungen bzw. Wachstumsschritte notwendig wären. 
Bislang wurden keine Vorhaben zur Umstellung auf 
ökologische Aquakultur nach Art. 53 beantragt, was im 
Wesentlichen auf die unattraktiven Förderkonditionen 
zurückzuführen ist. Zum Ende des Berichtszeitraums waren in 
UP 2 bereits rund 97 % der Fördermittel bewilligt und etwa 78 
% des verfügbaren Budgets ausgezahlt. Im Berichtsjahr 2022 
befanden sich 31 neu bewilligte Vorhaben in der Umsetzung, 
die alle dem Bereich der produktiven Investitionen (Art. 48 
Abs. 1 a bis d und f bis h) zuzuordnen sind. Schwerpunktmäßig 
wurde in Teichbaumaßnahmen (Modernisierung, Erweiterung), 
Ausrüstungen zur Sauerstoffversorgung und 
Überwachungstechnik sowie in Abwehrzäunen gegen Fischotter 
investiert.

In NI lag 2022 der Schwerpunkt auf der Bewilligung von 
Vorhaben mit dem Ziel der Energieeffizienz bzw. 
Energieeinsparung. Es wurden zwei Vorhaben bewilligt, mittels 
derer Aquakulturbetriebe mit Photovoltaikanlagen für den 
Eigenbedarf ausgestattet wurden.

In MV wurde ein Vorhaben zur Zucht von Garnelen im Biofloc-
Verfahren – bedingt durch die Corona-Pandemie erst – im Jahr 



DE 10 DE

Priorität der Union Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche 
Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte
2022 fertiggestellt, das aus dem EMFF mit 66.824 EUR 
gefördert wurde. Für Innovationsvorhaben der 
Kreislaufaquakultur verschiedener Arten (Zander, Flussbarsch, 
Afrikanischer Wels) sowie zum Hygienemanagement und zur 
Therapie von Fischkrankheiten in der Aquakultur wurden 2022 
in MV insgesamt rd. 1,9 Mio. EUR aus dem EMFF eingesetzt. 
Für das Investitionsprojekt zur Erzeugung von Mastzandern ist 
im Jahr 2022 leider noch keine Bewilligungsreife erreicht 
worden.

In NW verteilen sich acht Vorhaben auf den 
Maßnahmenbereich „Produktive Investitionen in der 
Aquakultur“; ein weiteres Vorhaben ist dem 
Maßnahmenbereich „Weiterbildung und sozialer Dialog“ 
zuzuordnen. Beispielsweise wurde die Errichtung einer 
Kreislaufanlage zur landbasierten Aufzucht von Doraden und 
einer Kreislaufanlage zur Produktion von Mikroalgen gefördert.

Mit den im Juni 2022 ausgezahlten Beträgen ist in SN das 7. 
Förderjahr der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung 
(Förderung nach Art. 54) abgeschlossen worden. Das 
Programm war bereits im Jahr 2015 gestartet, im ersten Jahr 
allerdings rein aus Landesmittel finanziert worden. Da eine 
kontinuierliche Teichförderung in Sachsen sowohl für den 
Erhalt der naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung als auch 
für das Erreichen der Naturschutzziele unabdingbar ist, war für 
die Begünstigten die Möglichkeit eingerichtet worden, den 
Verpflichtungszeitraum jährlich auch über die 5 erforderlichen 
Jahre hinaus zu verlängern. Davon haben im Antragsjahr 2021 
(Auszahlung in 2022) 87 Antragsteller Gebrauch gemacht. Die 
letzte Antragstellung in der EMFF-Förderperiode erfolgte im 
Jahr 2022 mit Auszahlung im Juni 2023. Die Auszahlungen im 
Jahr 2023 werden durch Übertragung von Restmitteln aus dem 
Förderbereich der investiven Richtlinie Aquakultur und 
Fischerei/2016 realisiert. Deshalb fanden Förderaufrufe im 
Bereich der investiven Förderung in der Priorität 2 und 5 ab 
2021 nicht mehr statt. Im Berichtsjahr 2022 wurde in der 
Priorität 2 „Aquakultur“ nur 1 weiteres Vorhaben bewilligt. Mit 
den im Jahr 2022 genehmigten Vorhaben beträgt der 
Bewilligungsstand in der Priorität 2 nunmehr 100,6 % und der 
Auszahlungsstand 85,7 %.

In SH musste ein großes Investitionsvorhaben zur Erweiterung 
einer Aquakulturanlage (Volumen der bewilligten EMFF-Mittel 
rund 1,4 Mio. Euro) im Berichtsjahr leider widerrufen werden. 
Trotz enger Begleitung des Projektträgers seit Genehmigung 
des Vorhabens im Jahr 2019 sind Verzögerungen 
unterschiedlicher Art aufgetreten, und eine zeitgerechte 
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Umsetzung war bis zum Ende der Förderperiode letztendlich 
nicht mehr möglich.

Bei einem weiteren Projekt, der Erweiterung einer 
Muschelaquakultur an der Ostsee, wurde der Projektumfang 
verkleinert. Fraßschäden durch Eiderenten an den 
ausgebrachten kleinen Muscheln haben die Umsetzung der 
ursprünglich geplanten Erweiterung in vollem Umfang 
unmöglich gemacht; das verkleinerte Projekt konnte aber im 
letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen werden.

Bewilligt wurde ein Vorhaben zur Untersuchung 
unterschiedlicher Standorte an der schleswig-holsteinischen 
Westküste auf ihre Eignung für ein größeres technisches 
Aquakulturvorhaben. Das Vorhaben wird im Jahr 2023 
rechtzeitig vor Ende der Förderperiode abgeschlossen.

Durch den Widerruf des großen Aquakultur-
Investitionsvorhabens sind Mittel in größerem Umfang in der 
Priorität 2 frei geworden, deren vollständige Verausgabung so 
kurzfristig zum Ende der Förderperiode wohl nicht mehr 
gelingen wird. SH ist bemüht, diese Mittel im Rahmen der 15 % 
Flexibilität noch in anderen Prioritäten zu verausgaben.

In TH liegt der Schwerpunkt der Förderung in der UP 2 
ebenfalls im Maßnahmenbereich der naturschutzgerechten 
Teichbewirtschaftung nach Art. 54. In diesem 
Maßnahmenbereich befinden sich derzeit 15 Vorhaben in 
Umsetzung. Zwei Vorhaben wurden inzwischen abgeschlossen. 
Das entspricht bezüglich der bislang im Gesamtzeitraum 
ausgezahlten Zuschüsse 57 %. Für das Haushaltjahr 2022 
betrug dieser Anteil ca. 62 %. Die Einschätzung aus den 
Vorjahresberichten, dass investive Vorhaben in der Aquakultur 
stärker nachgefragt werden als geplant, hat sich auch in diesem 
Berichtsjahr bestätigt. Jedoch konnten diese Vorhaben aufgrund 
der durch die Pandemie sowie der Ukrainekrise bedingten 
erheblichen Preissteigerungen und Lieferengpässen bei 
Materialien nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

3 - Unterstützung der Durchführung 
der GFP

Die UP 3 wird größtenteils von der Verwaltungsbehörde des 
Bundes (BLE) bedient. Insgesamt waren hier 58 Mio. € EMFF-
Mittel eingeplant (EU-Mittel + nationaler Beitrag). Unter UP 3 
wurden die Bereiche Datenerhebung (Art. 77 d. EMFF-VO) und 
Kontrolle (Art. 76 d. EMFF-VO) umgesetzt. Das DCF stellt 
eine Daueraufgabe im Rahmen gemeinschaftlicher 
Verpflichtungen dar und wurde seit 2014 in Deutschland über 
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den EMFF gefördert. Die Fördermittel, die für das DCF 
insgesamt aus dem EMFF zur Verfügung standen, wurden bis 
zum Ende des Berichtszeitraums 2022 vollständig an den 
Begünstigten ausgezahlt.

Auf Bundesebene erfolgte im Jahr 2022 (wie auch im Jahr 
2021) mangels Mittelverfüg-barkeit keine EMFF-Förderung 
von Maßnahmen zur Überwachung und Durchsetzung nach Art. 
76 der EMFF-VO.

Auch die Verwaltungsbehörden der Bundesländer (BY, MV, 
NI, SH) nutzen zur Umsetzung der Maßnahmen der 
gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) nach Art. 76 EMFF-VO 
Mittel aus dem EMFF. In BY wird ein mehrjähriges Vorhaben 
zur Verbesserung der Umsetzung der GFP im Bereich der 
Kontrolle sowie der Sensibilisierung der Marktbeteiligten 
umgesetzt. Wichtige Ziele konnten bereits realisiert werden, 
wie z. B. eine Verbesserung des Kontrollsystems durch 
bedarfsgerechte Strukturierung sowie die Verbesserungen bei 
der Sensibilisierung der Marktbeteiligten, z. B. durch die 
Durchführung einer marktrepräsentativen Studie. In MV war 
das Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung eines neuen 
Fischereiaufsichtsbootes für den Standort Sassnitz/Rügen 
2021/22 gerichtsanhängig geworden, so dass der Auftrag erst 
2022 mit einem Jahr Verspätung an die gemäß 
Gerichtsbeschluss zu berücksichtigende Werft erteilt werden 
konnte. Der Vertrag sieht Auslieferungsmodalitäten vor, die 
eine vollständige Unterstützung aus dem EMFF vor Ablauf des 
Programms ermöglichen würde. Ende 2022 hat die Werft 
allerdings mitgeteilt, dass die Auslieferung durch die 
Ukrainekrieg-bedingte Verschärfung der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen erst im Frühjahr 2024 erfolgen kann. 
Somit wird das Vorhaben nur noch teilweise aus dem EMFF 
förderfähig sein. Hierzu wird die Anmeldung des Vorhabens als 
sog. nicht funktionierendes Vorhaben gemäß Abschnitt 7 der 
Leitlinien für den Abschluss von operationellen Programmen 
vom 14.12.2022 (Bekanntmachung der KOM, 2022/C 474/01) 
erforderlich werden.

In SH ist ein Großteil der Mittel in der Priorität 3 bereits 
ausgeschöpft. Im Jahr 2022 wurden aus Restmitteln noch 
mehrere kleinere Beschaffungen für die Fischereiaufsicht des 
Landes vorgenommen, darunter Maschenmessgeräte sowie eine 
Drohne.

Anmerkungen:
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Hier stellt sich die grundsätzliche Frage, ob die EMFF-
Ergebnisindikatoren nur anhand der über den EMFF 
geförderten Vorhaben bewertet werden sollen, oder ob 
darüberhinausgehend sämtliche potentiell in Frage kommenden 
Maßnahmen auch außerhalb der EMFF-Förderung in die 
Bewertung miteinfließen sollten. Auf Bundesebene wird bisher 
davon ausgegangen, dass die Ergebnisindikatoren nur die 
Leistungen abbilden, die auch tatsächlich mit einer Förderung 
aus dem EMFF erreicht worden sind. Aus diesem Grund wurde 
für den Indikator 3.A.2 keine Leistung abgebildet.

Selbstverständlich werden in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein laufend Anlandekontrollen durchgeführt. 
Allerdings lässt sich diese Kernaufgabe der Fischereiaufsicht 
nicht mit einem konkret in den letzten Jahren durchgeführten 
und aus dem EMFF-geförderten Vorhaben verknüpfen. In der 
Regel werden aus UP3 Investitionen zur besseren Ausstattung 
der Fischereiaufsicht unterstützt (z. B. neue Boote / PKW / 
Mobiltelefone / eine Drohne u. ä.). Keines dieser Vorhaben 
führt für sich betrachtet zu einer Veränderung / Erhöhung der 
Kontrolldichte. Deshalb werden hier zu den einzelnen 
Kontrollvorhaben keine Indikatorwerte erhoben, da Vorhaben 
und Indikatoren nicht zueinander passen (gilt ebenso für den 
zweiten Indikator „Zahl der festgelegten schweren Verstöße“).

4 - Stärkung von Beschäftigung und 
territorialem Zusammenhalt

Bei der Umsetzung von Projekten und der Ausschöpfung der 
verfügbaren Fördermittel bestanden bereits seit einiger Zeit 
deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen FLAG: 
Teilweise wurde das vorhandene Budget schon ausgeschöpft, 
teilweise wurden weniger Projekte umgesetzt als erwartet.

Im Berichtsjahr wurden in BY im Rahmen der genehmigten 
lokalen Entwicklungsstrategien vier Vorhaben neu bewilligt, 
darunter ein Kooperationsprojekt. Ein Großprojekt, welches 
durch eine Kommune umgesetzt werden sollte, wurde 
zurückgezogen, da nicht ausreichend Eigenmittel zur 
Verfügung standen. Die dadurch frei gewordenen Mittel wurden 
aufgrund des entsprechenden Bedarfs in andere Prioritäten 
verlagert.

In HB ist die Förderung von Fischwirtschaftsgebieten in der 
EMFF-Richtlinie geregelt. Es wurden in dieser Achse 3 
Projekte bewilligt. 2 Projekte befinden sich noch in der 
Durchführung. In der Priorität 4 hat die Verengung der 
Förderfähigkeit auf Projekt mit fischwirtschaftlichem Bezug 
unter Verweis auf Art. 42 dazu geführt, dass weniger Projekte, 
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die der Entwicklung der Fischwirtschaftsgebiete dienen würde, 
gefördert werden konnten.

In NI konnten im Jahr 2022 sieben Vorhaben abgeschlossen 
und die Zuwendung ausgezahlt werden. Im Haushaltsjahr 2022 
wurden noch drei weitere Vorhaben genehmigt, deren 
Beendigung für 2023 vorgesehen ist Es stehen nur noch Mittel 
in sehr geringfügiger Höhe zur Verfügung, die zur 
Unterstützung der FLAG zur Vorbereitung der neuen 
Förderperiode eingesetzt werden sollen.

In MV waren bereits 2021 die Mittelzuweisungen an die FLAG 
aufgehoben und – in enger Abstimmung der VB mit den FLAG 
– ein „Windhundverfahren“ für Vorhaben nach 
Bewilligungsreife eingeführt worden. Dies hat auch 2022 dazu 
geführt, dass weitere Vorhaben beantragt und bewilligt werden 
konnten und ein Abfluss aller Mittel bis 2023 weiterhin möglich 
sein sollte. So sind im Jahr 2022 weitere 1,18 Mio. EUR an 
EMFF-Fördermitteln in acht Vorhaben der 
Fischwirtschaftsgebiete ausgezahlt worden, das entspricht 30 % 
der EU-Mittel nur in diesem Jahr. Allerdings sind die Vorhaben 
in den FLAGs ebenfalls durch die politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinträchtigt. 
Exemplarisch ist zu nennen, dass in einem Vorhaben die 
Lieferung wesentlicher Bauteile aufgrund der Sanktionen 
gegenüber Russland massiv beeinträchtigt ist – hier besteht 
sogar die Gefahr, dass das Vorhaben nicht mehr fristgerecht 
umgesetzt und aus dem EMFF gefördert werden kann.

In der Priorität 4 sind im Jahr 2022 in SN zwei Vorhaben 
bewilligt worden. Durch Mittelübertragung von 50 TEUR aus 
Bremen konnte das Projekt zur Markenentwicklung Lausitzer 
Fisch fortgesetzt werden. Das zweite Vorhaben betrifft die 
Errichtung eines Fischereistützpunktes an einem der Leipziger 
Bergbaufolgeseen. In der Priorität 4 waren zum Ende 2022 
105,8 % der Mittel bewilligt. Damit sind die Budgets in allen 8 
FLAGs vollständig ausgeschöpft. Der Auszahlungsstand liegt 
aufgrund der Verspätung von Bauvorhaben erst bei 55,1 %.

In SH wurde aus Restmitteln die Priorität 4 aufgestockt. 
Dadurch konnten mehrere kleine Projekte verschiedener FLAGs 
finanziert werden, darunter unter anderem die Anschaffung 
eines Fischverkaufswagens für die Direktvermarktung eines 
Fischereibetriebs und die Entwicklung des Konzepts für eine 
Vermarktungsapp. Außerdem wurden vorbereitende Arbeiten in 
den FLAGs für die neuen Strategien in der neuen Förderperiode 
unterstützt.
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5 - Förderung von Vermarktung und 
Verarbeitung

Die EMFF-Mittel der UP 5 wurden bereits 2020 aufgrund der 
Finanzplanänderung deutlich reduziert, nachdem sich eine sehr 
geringe Nachfrage in diesem Bereich abzeichnete. Ursachen 
und Hintergründe sind in den Vorjahresberichten erläutert 
worden. Durch die Verschiebung eines erheblichen Teils der 
Mittel wurden Finanzlücken in den anderen UP geschlossen und 
Nachfragen in anderen wichtige Maßnahmenbereichen bedient.

In BB wurden bis zum 31.12.2022 insgesamt 50 Vorhaben 
bewilligt, was 36,1 % der geplanten Mittel entspricht. Die 
Änderung des Operationellen Programms in Bezug auf die 
Direktvermarktung hat zur besseren Akzeptanz bei den 
potentiellen Zuwendungsempfängern beigetragen, der Effekt 
bleibt aber hinter den Erwartungen zurück. Bis zum 31.12.2022 
wurde in BE ein Vorhaben bewilligt, was 97,9 % der geplanten 
Mittel entspricht.

In BW wurde das letzte noch offene Projekt dieser Priorität im 
Jahr 2022 fertig gestellt. Im Rahmen der Prüfung der 
Schlussverwendung erfolgt in BW grundsätzlich eine Vor-Ort-
Überprüfung. Bei dieser wurde festgestellt, dass noch kleinere 
Nacharbeiten von der antragstellenden Person vorzunehmen 
sind. Nacharbeiten sind von dieser innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erledigen. Die Schlussabrechnung wird 
daher erst im Jahr 2023 erfolgen.

In BY entspricht die Zahl der beantragten Vorhaben im Bereich 
Verarbeitung und Vermarktung den Erwartungen. Die 
Zielsetzung bzgl. der Outputindikatoren wird mit den bisher 
bewilligten Vorhaben übertroffen. Es gibt in Bayern eine 
geringe Anzahlt reiner Verarbeitungsbetriebe, daher liegt die 
Anzahl der Vorhaben in diesem Bereich auf einem niedrigen 
Niveau. Es ist zu erwarten, dass nach Abschluss der noch 
laufenden Vorhaben auch die Ziele bei den Ergebnisindikatoren 
erreicht werden. Im Rahmen der Finanzplanänderung, die 
aufgrund der Krisenbeihilfe zur Abfederung der betrieblichen 
Mehrkosten durch den Ukrainekrieg durchgeführt wurde, hat 
Bayern im Jahr 2022 Mittel aus anderen Bundesländern 
übernommen und diese, mit weiteren Mitteln aus anderen 
Prioritäten, in die Priorität 5 (Art. 68) umgeschichtet. Da die 
Antragstellung und Auszahlung dieser Mittel erst im Jahr 2023 
stattfinden, sinken Bewilligungs- und Auszahlungsquote im 
Jahr 2022 in dieser Priorität entsprechend.

In HB wurde 1 Projekt bewilligt. Es handelt sich um eine 
Maßnahme gemäß Art. 69 Verarbeitung von 
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Fischereierzeugnissen. Das Projekt befindet sich noch in der 
Durchführung.

In MV wurden 2022 erstmalig nach langer Zeit wieder Mittel 
aus der UP 5 angefragt, ohne dass sich unmittelbare 
Förderanträge ergaben. Gleichzeitig sind in der Branche der 
Verarbeitung von Fischereierzeugnissen Betriebsaufgaben 
erfolgt oder für 2023 avisiert. Aufgrund hoher 
Kostensteigerungen, darunter für Kühlung/Frostung, aber auch 
Speditio-nen, wirkt sich die Energiekrise seit März 2022 massiv 
auf diese Sparte aus.

Immerhin wird das von einigen Ländern, darunter auch MV, 
vorgesehene Krisen-Hilfsprogramm für Unternehmen der 
Aquakultur, das in der UP 5 angesiedelt ist, noch zu einem 
Abfluss von Mitteln allerdings erst im Jahr 2023 führen.

In NW gehören zum Maßnahmenbereich 
„Vermarktungsmaßnahmen“ zwei Vorhaben.  Zwei weitere 
Vorhaben sind dem Maßnahmenbereich „Verarbeitung von 
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen“ zuzuordnen. 
Beispielsweise ist ein Konzept für die Vermarktungs- und 
Kommunikationsstrategie eines Verbundes von 
Mikroalgenproduzenten gefördert worden.

Durch Abschluss der Aufrufe bereits im Jahr 2021 erfolgten im 
Berichtszeitraum 2022 in der UP 5 „Verarbeitung und 
Vermarktung“ in SN keine weiteren Bewilligungen. Der 
Bewilligungsstand beträgt 90,2 % und Auszahlungsstand 83,6 
%. Noch vorhandene Restmittel werden in die Priorität 2 
übertragen.

In SH schienen die Bewilligungs- und Abrechnungsaktivitäten 
in der UP 5 weitgehend abgeschlossen. Allerdings wurden mit 
Änderungsverordnung (EU) 2022/1278 und der Änderung des 
deutschen Operationellen Programms Hilfszahlungen an 
Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Ukraine-Kriegs möglich. Die Zahlung entsprechender Hilfen an 
Aquakulturunternehmen in SH wurde im Jahr 2022 vorbereitet 
und wird im Folgejahr umgesetzt.

In NI wurden noch fünf kleinere Vorhaben in 2022 bewilligt, 
die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt überwiegend im 1. 
Quartal 2023. Trotz der zu Beginn des Programms sehr 
geringen Nachfrage in UP 5 konnten nun noch 74 % der Mittel 
gebunden werden. NI wird zudem 2023 aufgrund der Änderung 
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Priorität der Union Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche 
Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte
des Operationellen Programms Hilfszahlungen an Unternehmen 
aufgrund der Ukraine-Krise ermöglichen. Eine Umsetzung 
dieser Maßnahme wird 2023 erfolgen.

In SN beträgt die Mittelauslastung in UP 5 90 %. Ab 2021 
waren keine weiteren Förderaufrufe erfolgt mit der Zielstellung, 
Restmittel aus der investiven Richtlinie für die 
Finanzierungslücke bei der naturschutzgerechten 
Teichbewirtschaftung zu verwenden. Nachdem in dieser 
Priorität zunächst Vermarktungsmaßnahmen ungleich stärker 
nachgefragt waren, gab es zum Ende der Förderperiode eine 
große Nachfrage nach Verarbeitungstechnik, da sich 
Direktvermarktungsansätze mit neuen Fischprodukten 
erfolgreich etablieren konnten. Eine Fortsetzung dieser 
Entwicklung in der neuen Förderperiode wird erwartet.

6 - Förderung der Umsetzung der 
integrierten Meerespolitik

Die Mittel aus UP 6 werden ausschließlich von SH und MV 
genutzt. Bereits 2020 waren in beiden Bundesländern alle im 
Rahmen dieser UP zur Verfügung stehenden Mittel für 
genehmigte Vorhaben gebunden. Die Arbeit an den größtenteils 
mehrjährigen Untersuchungen zur Verbesserung der Kenntnisse 
über die Meeresumwelt liefen im Jahr 2022 weiter.

In MV wurden die in der UP 6 für die gesamte Förderperiode 
zur Verfügung stehenden Mittel über ein einziges mehrjähriges 
Projekt gebunden; hierüber wurde bereits ausführlicher 
berichtet (siehe AIR 2020). 2022 erfolgte die Schlusszahlung 
für dieses Projekt mit einer Fördersumme aus dem EMFF von 
insgesamt knapp 1,2 Mio. EUR. Es sind ein hieran 
anknüpfendes sowie zwei weitere Vorhaben zum Themenfeld in 
der EMFAF-Förderperiode vorgesehen.

Die Mittel der UP 6 wurden in SH bereits in den Vorjahren 
vollständig für genehmigte zum größten Teil mehrjährige 
Vorhaben zur Verbesserung der Kenntnisse über die 
Meeresumwelt gebunden. Vier der insgesamt fünf Vorhaben 
sind mittlerweile abgeschlossen.

7 - Technische Hilfe Die Technische Hilfe wurde weiterhin umfassend für die 
Umsetzung des OP eingesetzt, insbesondere zur Deckung von 
Personalkosten in der Verwaltung und zur Finanzierung von 
Ausgaben für die Datenbanken bzw. IT-Betriebskosten. So 
wurde mit diesen Mitteln u. a. die Länderkoordination und 
Arbeitskräfte zur Unterstützung der VB und der 
zwischengeschalteten Stellen sowie Weiterbildungsmaßnahmen 
zur Durchführung des EMFF für die VB unterstützt. Außerdem 
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Priorität der Union Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche 
Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte
wurde auch die Erstellung des Programms DE für die EU-
Förderperiode 2021-2027 über die Technische Hilfe EMFF 
finanziert.

Probleme, die auf Fehler oder Schwierigkeiten im 
Förderverfahren zurückzuführen sind, gab es nicht. Die 2020/21 
durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen erheblichen 
Probleme (siehe AIR 2021) sind 2022 nur noch in geringem 
Umfange aufgetreten, da der Anpassungsprozess an neue 
Kommunikationsformen weitgehend erfolgreich bewältigt 
wurde. Dennoch hat sich die Umsetzung von Vorhaben 
aufgrund der anhaltenden Pandemielage verzögert, wie 
zahlreiche Änderungsanträge auf Verlängerung des 
Bewilligungszeitraums bestätigen. Verzögerungen beim 
Abschluss der Vorhaben wirken sich, wie bereits im 
Vorjahresbericht geschildert, beispielsweise auf die Meldung 
der Ergebnisindikatoren aus.

In MV wurden 2022 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, die 
elektronische Datenbank, die Erstellung des Programms EMFF 
DEU sowie Personal zur Administration des EMFF in Höhe 
von 588.290 EUR ausgezahlt.

Die Verwaltungsbehörde BW hat im Frühling 2022 
entschieden, dass die Technische Hilfe, die bisher in der 
Förderperiode von BW noch nicht in Anspruch genommen 
wurde, auch in der verbleibenden Restlaufzeit des EMFF nicht 
genutzt wird. Ausblick: TH-Finanzmittel im Umfang von 
126.000 Euro wurden zu Jahresbeginn 2023 einem anderen 
Bundesland zur Verfügung gestellt.

In NW ist mit den Mitteln der Technischen Hilfe die 
Förderlotsen-Stelle fortgeführt worden. Potentielle Antragsteller 
wurden u. a. mit Informationsbriefen und Beratungsangeboten 
über den EMFF informiert.

In SN wurden insgesamt 13 Vorhaben bewilligt. Zwei der 
Vorhaben sind Personalstellen, die der Umsetzung der 
Aufgaben des Verwaltungs- und Kontrollsystems dienen. Der 
Bewilligungsstand beträgt mit Stand Dezember 2022 89,5 %, 
der Auszahlungsstand 72,3 %.

Im Rahmen der Technischen Hilfe hat SH die Betriebskosten 
für das gemeinsam mit NI betriebene System zur Erfassung und 
Speicherung der Förderdaten finanziert. Außerdem wurden die 
Technische Hilfe-Mittel für die Vorbereitung der neuen 
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Priorität der Union Wichtigste Informationen zur Durchführung der Priorität mit 
Verweis auf die wichtigsten Entwicklungen, wesentliche 
Probleme und zu deren Bewältigung unternommene Schritte
Förderperiode (Erstellung des deutschen EMFAF-Programms, 
erste Aktivitäten zur Umsetzung der e-Cohesion für den 
EMFAF) und die anteilige Finanzierung der nationalen 
Koordinationsstelle verwendet.
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3.2. Ergebnis-, Output- und Finanzindikatoren für den EMFF (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Priorität der 
Union

1 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen und wissensbasierten 
Fischerei

Tabelle 1: Ergebnisindikatoren für den EMFF - 1
Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 

(2023)
Kumulierter 

Wert
2022

1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die 
Meeresumwelt, einschließlich der Vermeidung und Verringerung 
unerwünschter Fänge, soweit dies möglich ist

1.4.a - Veränderung der unerwünschten Fänge 
(in Tonnen)

tonnes -80,00000 19,00000 0,00000

1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die 
Meeresumwelt, einschließlich der Vermeidung und Verringerung 
unerwünschter Fänge, soweit dies möglich ist

1.4.b - Veränderung der unerwünschten Fänge 
(in %)

% -20,00000 -135,00000 0,00000

1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die 
Meeresumwelt, einschließlich der Vermeidung und Verringerung 
unerwünschter Fänge, soweit dies möglich ist

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

litres fuel/ 
tonnes landed 
catch

0,00000 0,00000 0,00000

3 - Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen Fangkapazitäten 
und verfügbaren Fangmöglichkeiten

1.3 - Veränderung der Nettogewinne thousand Euros 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.1 - Veränderung des Wertes der Produktion thousand Euros 780,00000 1.182,46000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.2 - Veränderung des Produktionsvolumens tonnes 8,00000 14,53000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.3 - Veränderung der Nettogewinne thousand Euros 378,00000 395,53000 12,30000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

litres fuel/ 
tonnes landed 
catch

0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.7 - Im Sektor Fischerei oder in Sektoren mit 
ergänzenden Aktivitäten geschaffene 
Arbeitsplätze (VZÄ)

FTE 21,00000 71,80000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.8 - Im Sektor Fischerei oder in Sektoren mit 
ergänzenden Aktivitäten erhaltene 
Arbeitsplätze (VZÄ)

FTE 550,00000 1.606,20000 105,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.9.a - Veränderung der Anzahl der 
arbeitsbedingten Erkrankungen und Unfälle

number -0,20000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen

1.9.b - Veränderung in % der arbeitsbedingten 
Erkrankungen und Unfälle im Verhältnis zur 
Anzahl der Fischer insgesamt

% -0,20000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, 
einschließlich der Steigerung der Energieeffizienz, und 
Wissenstransfer

1.1 - Veränderung des Wertes der Produktion thousand Euros 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, 
einschließlich der Steigerung der Energieeffizienz, und 
Wissenstransfer

1.2 - Veränderung des Produktionsvolumens tonnes 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, 
einschließlich der Steigerung der Energieeffizienz, und 
Wissenstransfer

1.3 - Veränderung der Nettogewinne thousand Euros 200,00000 162,92000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, 
einschließlich der Steigerung der Energieeffizienz, und 
Wissenstransfer

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

litres fuel/ 
tonnes landed 
catch

120.000,00000 0,00000 0,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, 
einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, 
soweit dies möglich ist

1.4.a - Veränderung der unerwünschten Fänge (in 
Tonnen)

0,00000 20,00000 0,00000 -1,00000

1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, 1.4.b - Veränderung der unerwünschten Fänge (in 0,00000 -80,00000 0,00000 -55,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, 
soweit dies möglich ist

%)

1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, 
einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, 
soweit dies möglich ist

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen Fangkapazitäten und 
verfügbaren Fangmöglichkeiten

1.3 - Veränderung der Nettogewinne 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.1 - Veränderung des Wertes der Produktion 61,73000 299,25000 193,00000 553,40000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.2 - Veränderung des Produktionsvolumens 0,00000 2,63000 6,70000 2,30000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.3 - Veränderung der Nettogewinne 18,28000 122,17000 81,34000 127,91000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.7 - Im Sektor Fischerei oder in Sektoren mit 
ergänzenden Aktivitäten geschaffene Arbeitsplätze 
(VZÄ)

1,00000 2,00000 62,80000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.8 - Im Sektor Fischerei oder in Sektoren mit 
ergänzenden Aktivitäten erhaltene Arbeitsplätze 
(VZÄ)

149,20000 596,50000 313,50000 404,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.9.a - Veränderung der Anzahl der 
arbeitsbedingten Erkrankungen und Unfälle

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, 
sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.9.b - Veränderung in % der arbeitsbedingten 
Erkrankungen und Unfälle im Verhältnis zur 
Anzahl der Fischer insgesamt

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich 
der Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.1 - Veränderung des Wertes der Produktion 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich 
der Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.2 - Veränderung des Produktionsvolumens 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich 
der Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.3 - Veränderung der Nettogewinne 0,00000 0,00000 27,00000 73,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich 
der Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, 
einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, soweit 
dies möglich ist

1.4.a - Veränderung der unerwünschten Fänge (in 
Tonnen)

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, 
einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, soweit 
dies möglich ist

1.4.b - Veränderung der unerwünschten Fänge (in %) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, 
einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, soweit 
dies möglich ist

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen Fangkapazitäten und 
verfügbaren Fangmöglichkeiten

1.3 - Veränderung der Nettogewinne 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.1 - Veränderung des Wertes der Produktion 75,08000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.2 - Veränderung des Produktionsvolumens 2,90000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.3 - Veränderung der Nettogewinne 33,53000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.7 - Im Sektor Fischerei oder in Sektoren mit 
ergänzenden Aktivitäten geschaffene Arbeitsplätze 
(VZÄ)

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.8 - Im Sektor Fischerei oder in Sektoren mit 
ergänzenden Aktivitäten erhaltene Arbeitsplätze (VZÄ)

38,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.9.a - Veränderung der Anzahl der arbeitsbedingten 
Erkrankungen und Unfälle

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen

1.9.b - Veränderung in % der arbeitsbedingten 
Erkrankungen und Unfälle im Verhältnis zur Anzahl 
der Fischer insgesamt

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.1 - Veränderung des Wertes der Produktion 0,28000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.2 - Veränderung des Produktionsvolumens 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.3 - Veränderung der Nettogewinne 62,92000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer

1.5 - Veränderung der Kraftstoffeffizienz beim 
Fischfang

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel 1 - Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, soweit dies möglich ist

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -1.1

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den 
Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 37 Unterstützung der Ausarbeitung und Durchführung von 
Bestandserhaltungsmaßnahmen

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, 
Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt 
und Anpassung der Fischerei an den Artenschutz

 200,00 221,00 27,00 28,00

02 - Artikel 38 Begrenzung der Folgen des Fischfangs für die 
Meeresumwelt und Anpassung des Fischfangs im Interesse des 
Artenschutzes (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c Binnenfischerei)

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, 
Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt 
und Anpassung der Fischerei an den Artenschutz

 53,00 7,00 1,00 1,00

03 - Artikel 39 Innovation im Zusammenhang mit der Erhaltung 
biologischer Meeresschätze (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c 
Binnenfischerei)

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, 
Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt 
und Anpassung der Fischerei an den Artenschutz

 10,00 5,00 0,00 0,00

04 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Einsammeln von verloren gegangenem 
Fanggerät und von Müll

06 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Wiederherstellung von 
Meeresbiodiversität und Meeresökosystemen

 1,00 0,00 0,00 0,00

05 - Artikel 43 Absatz 2 Fischereihäfen, Anlandestellen, 
Auktionshallen und Schutzeinrichtungen – Investitionen zur 
Erleichterung der Erfüllung der Verpflichtung zur Anlandung 
sämtlicher Fänge

06 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, Qualität, Nutzung von 
unerwünschten Fängen und Fischereihäfen, Anlandestellen, 
Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

 4,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 37 Unterstützung der Ausarbeitung und Durchführung von 
Bestandserhaltungsmaßnahmen

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt und Anpassung der Fischerei an 
den Artenschutz

34,00 35,00 43,00 41,00 13,00

02 - Artikel 38 Begrenzung der Folgen des Fischfangs für die Meeresumwelt und 
Anpassung des Fischfangs im Interesse des Artenschutzes (+ Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe c Binnenfischerei)

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt und Anpassung der Fischerei an 
den Artenschutz

1,00 2,00 2,00 0,00 0,00

03 - Artikel 39 Innovation im Zusammenhang mit der Erhaltung biologischer 
Meeresschätze (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c Binnenfischerei)

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt und Anpassung der Fischerei an 
den Artenschutz

2,00 1,00 2,00 0,00 0,00

04 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Einsammeln von verloren gegangenem Fanggerät und von Müll

06 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Wiederherstellung von 
Meeresbiodiversität und Meeresökosystemen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - Artikel 43 Absatz 2 Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und 
Schutzeinrichtungen – Investitionen zur Erleichterung der Erfüllung der Verpflichtung 
zur Anlandung sämtlicher Fänge

06 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, Qualität, Nutzung von unerwünschten 
Fängen und Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 37 Unterstützung der Ausarbeitung und Durchführung von 
Bestandserhaltungsmaßnahmen

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt und Anpassung der Fischerei an den 
Artenschutz

0,00 0,00

02 - Artikel 38 Begrenzung der Folgen des Fischfangs für die Meeresumwelt und Anpassung des 
Fischfangs im Interesse des Artenschutzes (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c Binnenfischerei)

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt und Anpassung der Fischerei an den 
Artenschutz

0,00 0,00

03 - Artikel 39 Innovation im Zusammenhang mit der Erhaltung biologischer Meeresschätze (+ 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c Binnenfischerei)

06 1.4 - Anzahl Projekte zum Thema Bestandserhaltungsmaßnahmen, Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt und Anpassung der Fischerei an den 
Artenschutz

0,00 0,00

04 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – 
Einsammeln von verloren gegangenem Fanggerät und von Müll

06 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Wiederherstellung von Meeresbiodiversität und 
Meeresökosystemen

0,00 0,00

05 - Artikel 43 Absatz 2 Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen – 
Investitionen zur Erleichterung der Erfüllung der Verpflichtung zur Anlandung sämtlicher Fänge

06 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, Qualität, Nutzung von unerwünschten Fängen und 
Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

0,00 0,00

Einzelziel 2 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -1.2

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den 
Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstaben b bis g und i Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – 
Beitrag zu einer besseren Bewirtschaftung oder Erhaltung, Konstruktion, Aufstellung oder Modernisierung 
von stationären oder beweglichen Anlagen, Ausarbeitung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für 
Natura-2000-Gebiete und besondere Schutzgebiete, Verwaltung, Wiederherstellung und Überwachung von 
geschützten Meeresgebieten einschließlich Natura-2000-Gebieten, Schärfung des Umweltbewusstseins, 
Beteiligung an anderen Aktionen zur Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt und 
Ökosystemleistungen (+ Artikel 44 Absatz 6 Binnenfischerei)

06 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema 
Schutz und Wiederherstellung von 
Meeresbiodiversität und 
Meeresökosystemen

 26,00 15,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstaben b bis g und i Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – Beitrag zu einer besseren 
Bewirtschaftung oder Erhaltung, Konstruktion, Aufstellung oder Modernisierung von stationären oder beweglichen Anlagen, 
Ausarbeitung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für Natura-2000-Gebiete und besondere Schutzgebiete, Verwaltung, 
Wiederherstellung und Überwachung von geschützten Meeresgebieten einschließlich Natura-2000-Gebieten, Schärfung des 
Umweltbewusstseins, Beteiligung an anderen Aktionen zur Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt und 
Ökosystemleistungen (+ Artikel 44 Absatz 6 Binnenfischerei)

06 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz 
und Wiederherstellung von 
Meeresbiodiversität und 
Meeresökosystemen

3,00 3,00 5,00 3,00 1,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstaben b bis g und i Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – Beitrag zu einer besseren Bewirtschaftung 
oder Erhaltung, Konstruktion, Aufstellung oder Modernisierung von stationären oder beweglichen Anlagen, Ausarbeitung von Schutz- und 
Bewirtschaftungsplänen für Natura-2000-Gebiete und besondere Schutzgebiete, Verwaltung, Wiederherstellung und Überwachung von geschützten 
Meeresgebieten einschließlich Natura-2000-Gebieten, Schärfung des Umweltbewusstseins, Beteiligung an anderen Aktionen zur Erhaltung und 
Stärkung der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen (+ Artikel 44 Absatz 6 Binnenfischerei)

06 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und 
Wiederherstellung von Meeresbiodiversität 
und Meeresökosystemen

0,00 0,00

Einzelziel 3 - Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen Fangkapazitäten und verfügbaren Fangmöglichkeiten

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -1.3

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 34 Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit 06 1.5 - Anzahl Projekte zum Thema endgültige Einstellung der 
Fangtätigkeit

16,00 35,00 14,00 15,00

02 - Artikel 36 Unterstützung für Systeme zur Zuteilung von 
Fangmöglichkeiten

06 1.2 - Anzahl Projekte zum Thema Systeme der Zuteilung von 
Fangmöglichkeiten

0,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016
01 - Artikel 34 Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit 06 1.5 - Anzahl Projekte zum Thema endgültige Einstellung der Fangtätigkeit 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00
02 - Artikel 36 Unterstützung für Systeme zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten 06 1.2 - Anzahl Projekte zum Thema Systeme der Zuteilung von Fangmöglichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2015 2014
01 - Artikel 34 Endgültige Einstellung der Fangtätigkeit 06 1.5 - Anzahl Projekte zum Thema endgültige Einstellung der Fangtätigkeit 0,00 0,00
02 - Artikel 36 Unterstützung für Systeme zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten 06 1.2 - Anzahl Projekte zum Thema Systeme der Zuteilung von Fangmöglichkeiten 0,00 0,00

Einzelziel 4 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit 
und der Arbeitsbedingungen

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -1.4

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den 
Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 27 Beratungsdienste (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, 
Beratungsdienste und Partnerschaften mit 
Wissenschaftlern

5,00 1,00 1,00 0,00

02 - Artikel 30 Diversifizierung und neue Einkommensquellen (+ Artikel 44 Absatz 4 03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 44,00 4,00 0,00 0,00
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den 
Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

Binnenfischerei) Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung 
und neuen Einkommensquellen für Fischer, 
Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

03 - Artikel 31 Unterstützung für Unternehmensgründungen junger Fischer (+ Artikel 44 
Absatz 2 Binnenfischerei)

03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung 
und neuen Einkommensquellen für Fischer, 
Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

13,00 2,00 0,00 0,00

04 - Artikel 32 Gesundheit und Sicherheit (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b 
Binnenfischerei)

03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung 
und neuen Einkommensquellen für Fischer, 
Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

60,00 20,00 1,00 2,00

05 - Artikel 33 Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit 03 1.10 - Anzahl Projekte zum Thema vorübergehende 
Einstellung der Fangtätigkeit

655,00 1.131,00 53,00 99,00

06 - Artikel 35 Fonds auf Gegenseitigkeit für widrige Witterungsverhältnisse und 
Umweltvorfälle

03 1.11 - Anzahl Projekte zum Thema Fonds auf 
Gegenseitigkeit

0,00 0,00 0,00 0,00

07 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe h Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Regelungen für den Ausgleich von Schäden an Fängen, die von 
Säugetieren und Vögeln verursacht werden

03 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und 
Wiederherstellung von Meeresbiodiversität und 
Meeresökosystemen

14,00 37,00 32,00 5,00

08 - Artikel 42 Mehrwert, Produktqualität und Nutzung unerwünschter Fänge (+ Artikel 
44 Absatz 1 Buchstabe e Binnenfischerei)

03 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, 
Qualität, Nutzung von unerwünschten Fängen und 
Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und 
Schutzeinrichtungen

 61,00 45,00 4,00 5,00

09 - Artikel 43 Absätze 1 und 3 Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und 
Schutzeinrichtungen - Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur von 
Fischereihäfen und Auktionshallen oder Anlandestellen und Schutzeinrichtungen Bau von 
Schutzeinrichtungen zur Verbesserung der Sicherheit der Fischer (+ Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe f Binnenfischerei)

03 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, 
Qualität, Nutzung von unerwünschten Fängen und 
Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und 
Schutzeinrichtungen

 10,00 10,00 0,00 2,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 27 Beratungsdienste (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, 
Beratungsdienste und Partnerschaften mit Wissenschaftlern

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 - Artikel 30 Diversifizierung und neue Einkommensquellen (+ Artikel 44 Absatz 4 Binnenfischerei) 03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung und 
neuen Einkommensquellen für Fischer, Neugründungen und 
Gesundheit/Sicherheit

2,00 0,00 1,00 0,00 1,00

03 - Artikel 31 Unterstützung für Unternehmensgründungen junger Fischer (+ Artikel 44 Absatz 2 
Binnenfischerei)

03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung und 
neuen Einkommensquellen für Fischer, Neugründungen und 
Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

04 - Artikel 32 Gesundheit und Sicherheit (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b Binnenfischerei) 03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung und 

1,00 7,00 6,00 3,00 0,00
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

neuen Einkommensquellen für Fischer, Neugründungen und 
Gesundheit/Sicherheit

05 - Artikel 33 Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit 03 1.10 - Anzahl Projekte zum Thema vorübergehende 
Einstellung der Fangtätigkeit

512,00 119,00 243,00 99,00 6,00

06 - Artikel 35 Fonds auf Gegenseitigkeit für widrige Witterungsverhältnisse und Umweltvorfälle 03 1.11 - Anzahl Projekte zum Thema Fonds auf Gegenseitigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe h Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – Regelungen 
für den Ausgleich von Schäden an Fängen, die von Säugetieren und Vögeln verursacht werden

03 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und 
Wiederherstellung von Meeresbiodiversität und 
Meeresökosystemen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 - Artikel 42 Mehrwert, Produktqualität und Nutzung unerwünschter Fänge (+ Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe e Binnenfischerei)

03 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, Qualität, 
Nutzung von unerwünschten Fängen und Fischereihäfen, 
Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

9,00 11,00 10,00 6,00 0,00

09 - Artikel 43 Absätze 1 und 3 Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen - 
Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur von Fischereihäfen und Auktionshallen oder 
Anlandestellen und Schutzeinrichtungen Bau von Schutzeinrichtungen zur Verbesserung der Sicherheit der 
Fischer (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe f Binnenfischerei)

03 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, Qualität, 
Nutzung von unerwünschten Fängen und Fischereihäfen, 
Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

1,00 1,00 4,00 2,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 27 Beratungsdienste (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, Beratungsdienste und 
Partnerschaften mit Wissenschaftlern

0,00 0,00

02 - Artikel 30 Diversifizierung und neue Einkommensquellen (+ Artikel 44 Absatz 4 Binnenfischerei) 03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von Humankapital und 
sozialem Dialog, Diversifizierung und neuen Einkommensquellen für 
Fischer, Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00

03 - Artikel 31 Unterstützung für Unternehmensgründungen junger Fischer (+ Artikel 44 Absatz 2 Binnenfischerei) 03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von Humankapital und 
sozialem Dialog, Diversifizierung und neuen Einkommensquellen für 
Fischer, Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00

04 - Artikel 32 Gesundheit und Sicherheit (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b Binnenfischerei) 03 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von Humankapital und 
sozialem Dialog, Diversifizierung und neuen Einkommensquellen für 
Fischer, Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00

05 - Artikel 33 Vorübergehende Einstellung der Fangtätigkeit 03 1.10 - Anzahl Projekte zum Thema vorübergehende Einstellung der 
Fangtätigkeit

0,00 0,00

06 - Artikel 35 Fonds auf Gegenseitigkeit für widrige Witterungsverhältnisse und Umweltvorfälle 03 1.11 - Anzahl Projekte zum Thema Fonds auf Gegenseitigkeit 0,00 0,00
07 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe h Schutz und Wiederherstellung der Meeresbiodiversität – Regelungen für den Ausgleich 
von Schäden an Fängen, die von Säugetieren und Vögeln verursacht werden

03 1.6 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Wiederherstellung von 
Meeresbiodiversität und Meeresökosystemen

0,00 0,00

08 - Artikel 42 Mehrwert, Produktqualität und Nutzung unerwünschter Fänge (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe e 
Binnenfischerei)

03 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, Qualität, Nutzung von 
unerwünschten Fängen und Fischereihäfen, Anlandestellen, 
Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

0,00 0,00

09 - Artikel 43 Absätze 1 und 3 Fischereihäfen, Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen - Investitionen zur 
Verbesserung der Infrastruktur von Fischereihäfen und Auktionshallen oder Anlandestellen und Schutzeinrichtungen Bau von 
Schutzeinrichtungen zur Verbesserung der Sicherheit der Fischer (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe f Binnenfischerei)

03 1.3 - Anzahl Projekte zum Thema Mehrwert, Qualität, Nutzung von 
unerwünschten Fängen und Fischereihäfen, Anlandestellen, 
Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

0,00 0,00

Einzelziel 5 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich der Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer
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Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -1.5

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den 
Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 26 Innovation (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema 
Innovation, Beratungsdienste und 
Partnerschaften mit Wissenschaftlern

8,00 1,00 0,00 0,00

02 - Artikel 28 Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern (+ Artikel 44 Absatz 3 
Binnenfischerei)

03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema 
Innovation, Beratungsdienste und 
Partnerschaften mit Wissenschaftlern

8,00 1,00 0,00 0,00

03 - Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben a, b und c Energieeffizienz und Bekämpfung des Klimawandels – 
Investitionen an Bord; Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne; Studien über die Bewertung des 
Beitrags alternativer Antriebssysteme und Rumpfkonstruktionen zur Energieeffizienz von 
Fischereifahrzeugen (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

04 1.7 - Anzahl Projekte zum Thema 
Energieeffizienz und Eindämmung 
des Klimawandels

 20,00 11,00 1,00 1,00

04 - Artikel 41 Absatz 2 Energieeffizienz und Bekämpfung des Klimawandels – Austausch oder 
Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

04 1.8 - Anzahl Projekte zum Thema 
Austausch oder Modernisierung von 
Maschinen

 32,00 20,00 0,00 2,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 26 Innovation (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema 
Innovation, Beratungsdienste und 
Partnerschaften mit Wissenschaftlern

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

02 - Artikel 28 Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema 
Innovation, Beratungsdienste und 
Partnerschaften mit Wissenschaftlern

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

03 - Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben a, b und c Energieeffizienz und Bekämpfung des Klimawandels – Investitionen an Bord; 
Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne; Studien über die Bewertung des Beitrags alternativer Antriebssysteme und 
Rumpfkonstruktionen zur Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

04 1.7 - Anzahl Projekte zum Thema 
Energieeffizienz und Eindämmung des 
Klimawandels

0,00 4,00 2,00 3,00 0,00

04 - Artikel 41 Absatz 2 Energieeffizienz und Bekämpfung des Klimawandels – Austausch oder Modernisierung von Haupt- oder 
Hilfsmaschinen (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

04 1.8 - Anzahl Projekte zum Thema 
Austausch oder Modernisierung von 
Maschinen

3,00 5,00 6,00 4,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 26 Innovation (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, 
Beratungsdienste und Partnerschaften mit 
Wissenschaftlern

0,00 0,00

02 - Artikel 28 Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern (+ Artikel 44 Absatz 3 Binnenfischerei) 03 1.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, 
Beratungsdienste und Partnerschaften mit 
Wissenschaftlern

0,00 0,00
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

03 - Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben a, b und c Energieeffizienz und Bekämpfung des Klimawandels – Investitionen an Bord; 
Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne; Studien über die Bewertung des Beitrags alternativer Antriebssysteme und Rumpfkonstruktionen zur 
Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

04 1.7 - Anzahl Projekte zum Thema 
Energieeffizienz und Eindämmung des 
Klimawandels

0,00 0,00

04 - Artikel 41 Absatz 2 Energieeffizienz und Bekämpfung des Klimawandels – Austausch oder Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen 
(+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

04 1.8 - Anzahl Projekte zum Thema Austausch 
oder Modernisierung von Maschinen

0,00 0,00

Einzelziel 6 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -1.6

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den 
Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 29 Absätze 1 und 2 Förderung von Humankapital und sozialem 
Dialog - Aus- und Weiterbildung, Vernetzung, sozialer Dialog; Unterstützung 
von Ehegatten und Lebenspartnern (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a 
Binnenfischerei)

08 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung und 
neuen Einkommensquellen für Fischer, Neugründungen und 
Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00 0,00 0,00

02 - Artikel 29 Absatz 3 Förderung von Humankapital und sozialem Dialog – 
Auszubildende auf kleinen Küstenfischereifahrzeugen / sozialer Dialog (+ 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Binnenfischerei)

08 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog, Diversifizierung und 
neuen Einkommensquellen für Fischer, Neugründungen und 
Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 29 Absätze 1 und 2 Förderung von Humankapital und sozialem Dialog - Aus- und 
Weiterbildung, Vernetzung, sozialer Dialog; Unterstützung von Ehegatten und Lebenspartnern (+ 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Binnenfischerei)

08 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von Humankapital und sozialem 
Dialog, Diversifizierung und neuen Einkommensquellen für Fischer, 
Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 - Artikel 29 Absatz 3 Förderung von Humankapital und sozialem Dialog – Auszubildende auf 
kleinen Küstenfischereifahrzeugen / sozialer Dialog (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a 
Binnenfischerei)

08 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von Humankapital und sozialem 
Dialog, Diversifizierung und neuen Einkommensquellen für Fischer, 
Neugründungen und Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 29 Absätze 1 und 2 Förderung von Humankapital und sozialem Dialog - Aus- und Weiterbildung, 
Vernetzung, sozialer Dialog; Unterstützung von Ehegatten und Lebenspartnern (+ Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe a Binnenfischerei)

08 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von Humankapital und sozialem Dialog, 
Diversifizierung und neuen Einkommensquellen für Fischer, Neugründungen und 
Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00

02 - Artikel 29 Absatz 3 Förderung von Humankapital und sozialem Dialog – Auszubildende auf kleinen 
Küstenfischereifahrzeugen / sozialer Dialog (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Binnenfischerei)

08 1.9 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung von Humankapital und sozialem Dialog, 
Diversifizierung und neuen Einkommensquellen für Fischer, Neugründungen und 
Gesundheit/Sicherheit

0,00 0,00
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Priorität der 
Union

2 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen und wissensbasierten 
Aquakultur

Tabelle 1: Ergebnisindikatoren für den EMFF - 2
Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 

(2023)
Kumulierter 

Wert
2022

1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.1 - Veränderung des Volumens der 
Aquakulturproduktion

tonnes 286,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.2 - Veränderung des Wertes der 
Aquakulturproduktion

thousand 
Euros

926,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.3 - Veränderung der Nettogewinne thousand 
Euros

176,00000 0,00000 0,00000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.1 - Veränderung des Volumens der 
Aquakulturproduktion

tonnes 4.743,00000 2.671,47600 512,84000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.2 - Veränderung des Wertes der 
Aquakulturproduktion

thousand 
Euros

13.415,00000 15.081,62000 2.798,36000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.3 - Veränderung der Nettogewinne thousand 
Euros

1.555,00000 2.333,76000 955,48000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze FTE 103,00000 56,50000 22,00000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der 
Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze FTE 620,00000 1.276,62000 254,02000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.4 - Veränderung des Produktionsvolumens der 
ökologischen Aquakultur

tonnes 215,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.5 - Veränderung des Produktionsvolumens des 
Kreislaufsystems

tonnes 4.248,00000 130,20000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.6 - Veränderung des Volumens der im Rahmen 
freiwilliger Nachhaltigkeitssysteme zertifizierten 
Aquakulturproduktion

tonnes 65,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze FTE 1,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze FTE 8,00000 24,00000 0,00000

4 - Förderung einer Aquakultur mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit und Sicherheit

2.7 - Aquakulturunternehmen, die 
Umweltleistungen erbringen

number 201,00000 106,00000 -3,00000

5 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher 
Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze FTE 3,00000 0,00000 0,00000

5 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher 
Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze FTE 8,00000 149,00000 22,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.1 - Veränderung des Volumens der 
Aquakulturproduktion

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.2 - Veränderung des Wertes der 
Aquakulturproduktion

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.3 - Veränderung der Nettogewinne 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit 
und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.1 - Veränderung des Volumens der 
Aquakulturproduktion

283,76000 789,49000 420,22600 607,91000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit 
und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.2 - Veränderung des Wertes der 
Aquakulturproduktion

1.691,68000 3.973,52000 4.142,64000 2.139,89000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit 
und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.3 - Veränderung der Nettogewinne 206,98000 132,90000 527,29000 412,51000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze 3,70000 13,30000 8,10000 9,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit 
und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU
2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit 
und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze 212,80000 213,00000 264,80000 213,60000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.4 - Veränderung des Produktionsvolumens der 
ökologischen Aquakultur

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.5 - Veränderung des Produktionsvolumens des 
Kreislaufsystems

85,00000 16,20000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.6 - Veränderung des Volumens der im Rahmen 
freiwilliger Nachhaltigkeitssysteme zertifizierten 
Aquakulturproduktion

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung 
einer ressourcenschonenden Aquakultur

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze 21,00000 3,00000 0,00000 0,00000

4 - Förderung einer Aquakultur mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von Tiergesundheit und Tierschutz sowie 
öffentlicher Gesundheit und Sicherheit

2.7 - Aquakulturunternehmen, die Umweltleistungen 
erbringen

-2,00000 0,00000 -2,00000 3,00000

5 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher 
Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher 
Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze 21,00000 20,00000 21,00000 22,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.1 - Veränderung des Volumens der 
Aquakulturproduktion

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.2 - Veränderung des Wertes der Aquakulturproduktion 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und 
Wissenstransfer

2.3 - Veränderung der Nettogewinne 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.1 - Veränderung des Volumens der 
Aquakulturproduktion

57,25000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.2 - Veränderung des Wertes der Aquakulturproduktion 335,53000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.3 - Veränderung der Nettogewinne 98,60000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze 0,20000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze 118,40000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung 
der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden Aquakultur

2.4 - Veränderung des Produktionsvolumens der 
ökologischen Aquakultur

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung 
der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden Aquakultur

2.5 - Veränderung des Produktionsvolumens des 
Kreislaufsystems

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung 
der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden Aquakultur

2.6 - Veränderung des Volumens der im Rahmen 
freiwilliger Nachhaltigkeitssysteme zertifizierten 
Aquakulturproduktion

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung 
der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden Aquakultur

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung 
der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden Aquakultur

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Förderung einer Aquakultur mit einem hohen Grad an Umweltschutz, 
Förderung von Tiergesundheit und Tierschutz sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

2.7 - Aquakulturunternehmen, die Umweltleistungen 
erbringen

110,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher 
Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

2.8 - Geschaffene Arbeitsplätze 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
5 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher 
Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

2.9 - Erhaltene Arbeitsplätze 22,00000 21,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel 1 - Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und Wissenstransfer

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -2.1

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 47 Innovation 03 2.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, 
Beratungsdienste

44,00 30,00 7,00 7,00

02 - Artikel 49 Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für 
Aquakulturunternehmen

03 2.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, 
Beratungsdienste

11,00 2,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016
01 - Artikel 47 Innovation 03 2.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, Beratungsdienste 1,00 4,00 10,00 1,00 0,00
02 - Artikel 49 Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für Aquakulturunternehmen 03 2.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, Beratungsdienste 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2015 2014
01 - Artikel 47 Innovation 03 2.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, Beratungsdienste 0,00 0,00
02 - Artikel 49 Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für Aquakulturunternehmen 03 2.1 - Anzahl Projekte zum Thema Innovation, Beratungsdienste 0,00 0,00

Einzelziel 2 - Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere 
in KMU

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -2.2

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a bis d und f bis h 
Produktive Investitionen in der Aquakultur

03 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der 
Aquakultur

 635,00 733,00 52,00 103,00

02 - Artikel 52 Förderung neuer Niederlassungen in der 
Aquakultur

03 2.5 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung des Humankapitals in der 
Aquakultur im Allgemeinen und neuer Aquakulturerzeuger

5,00 2,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a bis d und f bis h Produktive 
Investitionen in der Aquakultur

03 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der Aquakultur 89,00 130,00 296,00 63,00 0,00

02 - Artikel 52 Förderung neuer Niederlassungen in der Aquakultur 03 2.5 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung des Humankapitals in der Aquakultur im 
Allgemeinen und neuer Aquakulturerzeuger

0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a bis d und f bis h Produktive Investitionen in 
der Aquakultur

03 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der Aquakultur 0,00 0,00

02 - Artikel 52 Förderung neuer Niederlassungen in der Aquakultur 03 2.5 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung des Humankapitals in der Aquakultur im Allgemeinen und neuer 
Aquakulturerzeuger

0,00 0,00

Einzelziel 3 - Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung einer ressourcenschonenden Aquakultur

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -2.3

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den 
Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe k Produktive Investitionen in der 
Aquakultur – Steigerung der Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen

04 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der 
Aquakultur

 17,00 6,00 3,00 1,00

02 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben e, i und j Produktive Investitionen in 
der Aquakultur – Ressourceneffizienz, Verringerung der verwendeten 
Mengen an Wasser und Chemikalien, Kreislaufsysteme zur Minimierung 
des Wasserverbrauchs

06 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der 
Aquakultur

 31,00 11,00 4,00 3,00

03 - Artikel 51 Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen 06 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von 
Aquakulturanlagen und Maßnahmen im Hinblick auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier

7,00 4,00 1,00 0,00

04 - Artikel 53 Umstellung auf Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfungen und ökologische/biologische Aquakultur

06 2.3 - Anzahl Projekte zum Thema Begrenzung der Auswirkungen 
der Aquakultur auf die Umwelt (Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfungen, ökologische Aquakultur, 
Umweltleistungen)

 18,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe k Produktive Investitionen in der Aquakultur – Steigerung 
der Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen

04 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der Aquakultur 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

02 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben e, i und j Produktive Investitionen in der Aquakultur – 
Ressourceneffizienz, Verringerung der verwendeten Mengen an Wasser und Chemikalien, 
Kreislaufsysteme zur Minimierung des Wasserverbrauchs

06 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der Aquakultur 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

03 - Artikel 51 Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen 06 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von 
Aquakulturanlagen und Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier

0,00 0,00 3,00 0,00 0,00

04 - Artikel 53 Umstellung auf Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen und 
ökologische/biologische Aquakultur

06 2.3 - Anzahl Projekte zum Thema Begrenzung der Auswirkungen der Aquakultur 
auf die Umwelt (Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen, 
ökologische Aquakultur, Umweltleistungen)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe k Produktive Investitionen in der Aquakultur – Steigerung der 
Energieeffizienz, erneuerbare Energiequellen

04 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der Aquakultur 0,00 0,00

02 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben e, i und j Produktive Investitionen in der Aquakultur – 
Ressourceneffizienz, Verringerung der verwendeten Mengen an Wasser und Chemikalien, 
Kreislaufsysteme zur Minimierung des Wasserverbrauchs

06 2.2 - Anzahl Projekte zum Thema produktive Investitionen in der Aquakultur 0,00 0,00

03 - Artikel 51 Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen 06 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen und 
Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und Tier

0,00 0,00

04 - Artikel 53 Umstellung auf Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen und 
ökologische/biologische Aquakultur

06 2.3 - Anzahl Projekte zum Thema Begrenzung der Auswirkungen der Aquakultur auf die 
Umwelt (Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen, ökologische Aquakultur, 
Umweltleistungen)

0,00 0,00

Einzelziel 4 - Förderung einer Aquakultur mit einem hohen Grad an Umweltschutz, Förderung von Tiergesundheit und Tierschutz sowie öffentlicher Gesundheit und Sicherheit

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -2.4

Ausgewählte relevante 
Maßnahme

Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 54 Aquakultur und 
Umweltleistungen

06 2.3 - Anzahl Projekte zum Thema Begrenzung der Auswirkungen der Aquakultur auf die Umwelt 
(Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfungen, ökologische Aquakultur, 
Umweltleistungen)

 600,00 287,00 19,00 20,00

02 - Artikel 55 
Gesundheitspolitische Maßnahmen

03 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen und 
Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und Tier

0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 56 Tiergesundheit und 
Tierschutz

03 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen und 
Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und Tier

19,00 10,00 0,00 0,00

04 - Artikel 57 Versicherung von 
Aquakulturbeständen

03 2.6 - Anzahl Projekte zum Thema Versicherung von Aquakulturbeständen 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 54 Aquakultur und 
Umweltleistungen

06 2.3 - Anzahl Projekte zum Thema Begrenzung der Auswirkungen der Aquakultur auf die Umwelt (Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfungen, ökologische Aquakultur, Umweltleistungen)

21,00 22,00 30,00 138,00 37,00

02 - Artikel 55 Gesundheitspolitische 
Maßnahmen

03 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen und Maßnahmen im Hinblick auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 56 Tiergesundheit und 
Tierschutz

03 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen und Maßnahmen im Hinblick auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier

3,00 0,00 6,00 1,00 0,00

04 - Artikel 57 Versicherung von 
Aquakulturbeständen

03 2.6 - Anzahl Projekte zum Thema Versicherung von Aquakulturbeständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 54 Aquakultur und 
Umweltleistungen

06 2.3 - Anzahl Projekte zum Thema Begrenzung der Auswirkungen der Aquakultur auf die Umwelt (Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfungen, ökologische Aquakultur, Umweltleistungen)

0,00 0,00

02 - Artikel 55 Gesundheitspolitische 
Maßnahmen

03 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen und Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier

0,00 0,00

03 - Artikel 56 Tiergesundheit und Tierschutz 03 2.4 - Anzahl Projekte zum Thema Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen und Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch 
und Tier

0,00 0,00

04 - Artikel 57 Versicherung von 
Aquakulturbeständen

03 2.6 - Anzahl Projekte zum Thema Versicherung von Aquakulturbeständen 0,00 0,00

Einzelziel 5 - Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und lebenslanges Lernen

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -2.5

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 50 Förderung des 
Humankapitals und Vernetzung

08 2.5 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung des Humankapitals in der Aquakultur 
im Allgemeinen und neuer Aquakulturerzeuger

12,00 2,00 1,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 50 Förderung des Humankapitals und 
Vernetzung

08 2.5 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung des Humankapitals in der Aquakultur im Allgemeinen und neuer 
Aquakulturerzeuger

0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2015 2014
01 - Artikel 50 Förderung des Humankapitals und Vernetzung 08 2.5 - Anzahl Projekte zum Thema Förderung des Humankapitals in der Aquakultur im Allgemeinen und neuer Aquakulturerzeuger 0,00 0,00

Priorität der Union 3 - Unterstützung der Durchführung der GFP

Tabelle 1: Ergebnisindikatoren für den EMFF - 3
Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 

(2023)
Kumulierter 

Wert
2022

1 - Verbesserung und Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie Erhebung 
und Verwaltung von Daten

3.B.1 - Erhöhung des 
Prozentsatzes abgeschlossener 
Datenabrufe

% 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022

2 - Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, 
hierdurch Ausbau der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung, ohne dass ein größerer Verwaltungsaufwand entsteht

3.A.1 - Zahl der festgestellten 
schweren Verstöße

number 20,00000 1,00000 0,00000

2 - Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, 
hierdurch Ausbau der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung, ohne dass ein größerer Verwaltungsaufwand entsteht

3.A.2 - Anlandungen, die einer 
physischen Kontrolle unterlagen

% 5,00000 0,00000 0,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
1 - Verbesserung und Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie Erhebung und 
Verwaltung von Daten

3.B.1 - Erhöhung des Prozentsatzes 
abgeschlossener Datenabrufe

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, hierdurch Ausbau 
der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung, ohne dass ein größerer 
Verwaltungsaufwand entsteht

3.A.1 - Zahl der festgestellten 
schweren Verstöße

0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

2 - Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, hierdurch Ausbau 
der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung, ohne dass ein größerer 
Verwaltungsaufwand entsteht

3.A.2 - Anlandungen, die einer 
physischen Kontrolle unterlagen

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
1 - Verbesserung und Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie Erhebung und 
Verwaltung von Daten

3.B.1 - Erhöhung des Prozentsatzes 
abgeschlossener Datenabrufe

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, hierdurch Ausbau 
der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung, ohne dass ein größerer 
Verwaltungsaufwand entsteht

3.A.1 - Zahl der festgestellten 
schweren Verstöße

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, hierdurch Ausbau 
der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung, ohne dass ein größerer 
Verwaltungsaufwand entsteht

3.A.2 - Anlandungen, die einer 
physischen Kontrolle unterlagen

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel 1 - Verbesserung und Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie Erhebung und Verwaltung von Daten

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -3.1

Ausgewählte relevante 
Maßnahme

Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 77 Datenerhebung 06 3.2 - Anzahl Projekte zum Thema Unterstützung der Erhebung, Verwaltung und 
Nutzung von Daten

 2,00 2,00 1,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016
01 - Artikel 77 Datenerhebung 06 3.2 - Anzahl Projekte zum Thema Unterstützung der Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2015 2014
01 - Artikel 77 Datenerhebung 06 3.2 - Anzahl Projekte zum Thema Unterstützung der Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten 0,00 0,00

Einzelziel 2 - Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, hierdurch Ausbau der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung, ohne dass ein größerer Verwaltungsaufwand entsteht

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -3.2

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 76 Überwachung und 
Durchsetzung

06 3.1 - Anzahl Projekte zum Thema Durchführung der Kontroll-, Inspektions- und 
Durchsetzungsregelung der Union

47,00 63,00 19,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016
01 - Artikel 76 Überwachung und Durchsetzung 06 3.1 - Anzahl Projekte zum Thema Durchführung der Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der Union 5,00 11,00 19,00 6,00 3,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2015 2014
01 - Artikel 76 Überwachung und Durchsetzung 06 3.1 - Anzahl Projekte zum Thema Durchführung der Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der Union 0,00 0,00

Priorität der Union 4 - Stärkung von Beschäftigung und territorialem Zusammenhalt
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Tabelle 1: Ergebnisindikatoren für den EMFF - 4
Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 

(2023)
Kumulierter 

Wert
2022

1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen 
sowie der Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den 
von der Fischerei und der Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im 
Binnenland, einschließlich der Diversifizierung der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen Wirtschaft

4.1 - Geschaffene 
Arbeitsplätze (VZÄ)

FTE 15,00000 12,50000 5,20000

1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen 
sowie der Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den 
von der Fischerei und der Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im 
Binnenland, einschließlich der Diversifizierung der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen Wirtschaft

4.2 - Erhaltene Arbeitsplätze 
(VZÄ)

FTE 46,00000 103,20000 40,75000

1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen 
sowie der Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den 
von der Fischerei und der Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im 
Binnenland, einschließlich der Diversifizierung der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen Wirtschaft

4.3 - 
Unternehmensgründungen

number 8,00000 0,00000 0,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den von der Fischerei und 
der Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere 
Sektoren der maritimen Wirtschaft

4.1 - Geschaffene 
Arbeitsplätze (VZÄ)

0,00000 7,30000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den von der Fischerei und 
der Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere 
Sektoren der maritimen Wirtschaft

4.2 - Erhaltene Arbeitsplätze 
(VZÄ)

23,75000 18,25000 10,75000 7,70000

1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den von der Fischerei und 
der Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere 
Sektoren der maritimen Wirtschaft

4.3 - 
Unternehmensgründungen

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



DE 44 DE

Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der Diversifizierung 
der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

4.1 - Geschaffene 
Arbeitsplätze (VZÄ)

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der Diversifizierung 
der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

4.2 - Erhaltene Arbeitsplätze 
(VZÄ)

2,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der Arbeitskräfte in den von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der Diversifizierung 
der Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

4.3 - 
Unternehmensgründungen

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel 1 - Förderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität der 
Arbeitskräfte in den von der Fischerei und der Aquakultur abhängigen Gemeinschaften an der Küste und im Binnenland, einschließlich der Diversifizierung der 
Tätigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere Sektoren der maritimen Wirtschaft

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -4.1

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a Vorbereitende Unterstützung 08 4.2 - Anzahl Projekte zum Thema vorbereitende 
Unterstützung

6,00 2,00 0,00 0,00

02 - Artikel 63 Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien (einschl. laufender 
Kosten und Kosten für Sensibilisierung)

08 4.1 - Anzahl der ausgewählten Strategien für die 
lokale Entwicklung

 27,00 94,00 10,00 10,00

03 - Artikel 64 Kooperationsmaßnahmen 08 4.3 - Anzahl Kooperationsprojekte 10,00 10,00 1,00 2,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a Vorbereitende Unterstützung 08 4.2 - Anzahl Projekte zum Thema vorbereitende Unterstützung 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
02 - Artikel 63 Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien (einschl. laufender Kosten und Kosten für 
Sensibilisierung)

08 4.1 - Anzahl der ausgewählten Strategien für die lokale 
Entwicklung

13,00 11,00 20,00 11,00 9,00

03 - Artikel 64 Kooperationsmaßnahmen 08 4.3 - Anzahl Kooperationsprojekte 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2015 2014
01 - Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a Vorbereitende Unterstützung 08 4.2 - Anzahl Projekte zum Thema vorbereitende Unterstützung 0,00 0,00
02 - Artikel 63 Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien (einschl. laufender Kosten und Kosten für Sensibilisierung) 08 4.1 - Anzahl der ausgewählten Strategien für die lokale Entwicklung 10,00 0,00
03 - Artikel 64 Kooperationsmaßnahmen 08 4.3 - Anzahl Kooperationsprojekte 0,00 0,00

Priorität der Union 5 - Förderung von Vermarktung und Verarbeitung

Tabelle 1: Ergebnisindikatoren für den EMFF - 5
Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 

(2023)
Kumulierter 

Wert
2022

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnisse

5.1.a - Veränderung des Wertes der 
Erstverkäufe in EO

thousand 
Euros

2.400,00000 2.116,00000 0,00000
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Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnisse

5.1.b - Veränderung des Volumens der 
Erstverkäufe in EO

tonnes 2.350,00000 4.123,00000 0,00000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnisse

5.1.c - Veränderung des Wertes der 
Erstverkäufe in Nicht-EO

thousand 
Euros

1.760,00000 271,68000 3,00000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnisse

5.1.d - Veränderung des Volumens der 
Erstverkäufe in Nicht-EO

tonnes 596,00000 135,98000 1,70000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

5.1.a - Veränderung des Wertes der 
Erstverkäufe in EO

thousand 
Euros

700,00000 557,20000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

5.1.b - Veränderung des Volumens der 
Erstverkäufe in EO

tonnes 175,00000 602,90000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

5.1.c - Veränderung des Wertes der 
Erstverkäufe in Nicht-EO

thousand 
Euros

9.240,00000 5.356,28000 1.753,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

5.1.d - Veränderung des Volumens der 
Erstverkäufe in Nicht-EO

tonnes 3.884,00000 4.788,59000 890,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

5.2 - Geschaffene Arbeitsplätze VZÄ 118,00000 32,00000 17,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

5.3 - Erhaltene Arbeitsplätze VZÄ 336,00000 674,40000 62,00000

Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.a - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in 
EO

0,00000 2.116,00000 0,00000 0,00000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.b - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe 
in EO

0,00000 4.123,00000 0,00000 0,00000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.c - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in 
Nicht-EO

1,08000 -40,10000 -283,95000 481,65000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.d - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe 
in Nicht-EO

0,09000 39,54000 -33,65000 88,30000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.a - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in 
EO

0,00000 0,00000 60,00000 423,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.b - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe 
in EO

0,00000 0,00000 1,45000 601,45000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.c - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in 
Nicht-EO

0,00000 987,10000 2.181,08000 431,10000



DE 47 DE

Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018
2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.d - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe 
in Nicht-EO

0,00000 3.606,00000 223,09000 69,60000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.2 - Geschaffene Arbeitsplätze 5,00000 10,00000 0,00000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.3 - Erhaltene Arbeitsplätze 143,30000 58,00000 207,30000 142,30000

Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.a - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in EO 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.b - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe in 
EO

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.c - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in 
Nicht-EO

110,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

5.1.d - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe in 
Nicht-EO

40,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.a - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in EO 74,20000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.b - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe in 
EO

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.c - Veränderung des Wertes der Erstverkäufe in 
Nicht-EO

4,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.1.d - Veränderung des Volumens der Erstverkäufe in 
Nicht-EO

0,50000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.2 - Geschaffene Arbeitsplätze 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und 
Vermarktung

5.3 - Erhaltene Arbeitsplätze 62,50000 0,00000 0,00000 0,00000
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Einzelziel 1 - Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -5.1

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 66 Produktions- und 
Vermarktungspläne

03 5.1 - Anzahl der Erzeugerorganisationen oder Verbände von Erzeugerorganisationen, 
deren Erzeugungs- und Vermarktungspläne unterstützt werden

7,00 1,00 0,00 0,00

02 - Artikel 67 Lagerhaltungsbeihilfe 03 5.2 - Anzahl Projekte zum Thema Marketingmaßnahmen und Beihilfen für die 
Lagerhaltung

0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 68 
Vermarktungsmaßnahmen

03 5.2 - Anzahl Projekte zum Thema Marketingmaßnahmen und Beihilfen für die 
Lagerhaltung

428,00 75,00 5,00 14,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 66 Produktions- und 
Vermarktungspläne

03 5.1 - Anzahl der Erzeugerorganisationen oder Verbände von Erzeugerorganisationen, deren Erzeugungs- und 
Vermarktungspläne unterstützt werden

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

02 - Artikel 67 Lagerhaltungsbeihilfe 03 5.2 - Anzahl Projekte zum Thema Marketingmaßnahmen und Beihilfen für die Lagerhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - Artikel 68 Vermarktungsmaßnahmen 03 5.2 - Anzahl Projekte zum Thema Marketingmaßnahmen und Beihilfen für die Lagerhaltung 7,00 13,00 30,00 6,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 66 Produktions- und 
Vermarktungspläne

03 5.1 - Anzahl der Erzeugerorganisationen oder Verbände von Erzeugerorganisationen, deren Erzeugungs- und Vermarktungspläne unterstützt 
werden

0,00 0,00

02 - Artikel 67 Lagerhaltungsbeihilfe 03 5.2 - Anzahl Projekte zum Thema Marketingmaßnahmen und Beihilfen für die Lagerhaltung 0,00 0,00
03 - Artikel 68 Vermarktungsmaßnahmen 03 5.2 - Anzahl Projekte zum Thema Marketingmaßnahmen und Beihilfen für die Lagerhaltung 0,00 0,00

Einzelziel 2 - Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -5.2

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 69 Verarbeitung von Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen

03 5.3 - Anzahl Projekte zum Thema 
Verarbeitung

 77,00 108,00 12,00 13,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016
01 - Artikel 69 Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen 03 5.3 - Anzahl Projekte zum Thema Verarbeitung 13,00 22,00 35,00 12,00 1,00



DE 49 DE

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches Ziel Outputindikator 2015 2014
01 - Artikel 69 Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen 03 5.3 - Anzahl Projekte zum Thema Verarbeitung 0,00 0,00

Priorität der Union 6 - Förderung der Umsetzung der integrierten Meerespolitik

Tabelle 1: Ergebnisindikatoren für den EMFF - 6
Einzelziel Ergebnisindikator Maßeinheit Zielwert (2023) Kumulierter Wert 2022

Einzelziel Ergebnisindikator 2021 2020 2019 2018

Einzelziel Ergebnisindikator 2017 2016 2015 2014
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Einzelziel 1 - Entwicklung und Durchführung der integrierten Meerespolitik

Tabelle 2: Outputindikatoren für den EMFF -6.1

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator In den Leistungsrahmen 
aufgenommen

Zielwert 
(2023)

Kumulierter 
Wert

2022 2021

01 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a Integrierte Meeresüberwachung 06 6.1 - Anzahl Projekte zum Thema integrierte 
Meeresüberwachung

0,00 1,00 0,00 0,00

02 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe b Förderung des Meeresumweltschutzes 
und der nachhaltigen Nutzung von Meeres- und Küstenressourcen

06 6.2 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und 
Verbesserung des Wissens über die Meeresumwelt

 1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe c Verbesserung der Kenntnisse über den 
Zustand der Meeresumwelt

06 6.2 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und 
Verbesserung des Wissens über die Meeresumwelt

 4,00 5,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2020 2019 2018 2017 2016

01 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a Integrierte Meeresüberwachung 06 6.1 - Anzahl Projekte zum Thema integrierte Meeresüberwachung 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe b Förderung des Meeresumweltschutzes und der nachhaltigen 
Nutzung von Meeres- und Küstenressourcen

06 6.2 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Verbesserung des 
Wissens über die Meeresumwelt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe c Verbesserung der Kenntnisse über den Zustand der 
Meeresumwelt

06 6.2 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Verbesserung des 
Wissens über die Meeresumwelt

1,00 1,00 3,00 0,00 0,00

Ausgewählte relevante Maßnahme Thematisches 
Ziel

Outputindikator 2015 2014

01 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a Integrierte Meeresüberwachung 06 6.1 - Anzahl Projekte zum Thema integrierte Meeresüberwachung 0,00 0,00
02 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe b Förderung des Meeresumweltschutzes und der nachhaltigen Nutzung von 
Meeres- und Küstenressourcen

06 6.2 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Verbesserung des Wissens über 
die Meeresumwelt

0,00 0,00

03 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe c Verbesserung der Kenntnisse über den Zustand der Meeresumwelt 06 6.2 - Anzahl Projekte zum Thema Schutz und Verbesserung des Wissens über 
die Meeresumwelt

0,00 0,00
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Tabelle 3: Finanzindikatoren für den EMFF
Priorität der Union Etappenziel 

(2018)
Zielwert 

(2023)
Kumulierter 

Wert
2022 2021

1 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Fischerei

7.019.333,34 74.778.963,00 49.269.772,91 8.129.748,08 10.880.966,19

2 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Aquakultur

10.550.666,67 89.122.858,00 48.182.419,51 8.979.289,67 11.188.095,00

3 - Unterstützung der Durchführung der GFP 18.597.889,00 75.307.823,00 66.382.055,86 1.410.272,98 6.746.046,47
4 - Stärkung von Beschäftigung und territorialem Zusammenhalt 4.708.235,29 23.488.589,00 14.021.600,98 3.078.783,31 4.228.489,75
5 - Förderung von Vermarktung und Verarbeitung 4.160.000,00 14.075.508,00 4.545.877,23 784.909,66 1.329.687,23
6 - Förderung der Umsetzung der integrierten Meerespolitik 666.666,66 3.133.335,00 2.627.286,58 789.834,85 1.151.423,70
7 - Technische Hilfe 6.694.568,77 1.097.307,16 1.216.592,96

Priorität der Union 2020 2019 2018 2017 2016
1 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Fischerei

8.280.540,10 8.691.975,31 9.436.902,31 3.849.640,92 0,00

2 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Aquakultur

7.951.126,58 8.903.997,85 6.831.528,74 4.328.381,67 0,00

3 - Unterstützung der Durchführung der GFP 11.155.570,12 12.407.013,99 18.033.571,37 8.563.716,15 8.065.864,78
4 - Stärkung von Beschäftigung und territorialem Zusammenhalt 3.573.671,11 1.690.339,56 1.407.482,99 42.834,26 0,00
5 - Förderung von Vermarktung und Verarbeitung 451.676,39 1.018.040,14 874.793,03 86.770,78 0,00
6 - Förderung der Umsetzung der integrierten Meerespolitik 87.700,00 214.600,00 383.728,03 0,00 0,00
7 - Technische Hilfe 953.676,05 1.551.882,03 1.589.551,41 285.559,16 0,00

Priorität der Union 2015 2014
1 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Fischerei 0,00 0,00
2 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Aquakultur 0,00 0,00
3 - Unterstützung der Durchführung der GFP 0,00 0,00
4 - Stärkung von Beschäftigung und territorialem Zusammenhalt 0,00 0,00
5 - Förderung von Vermarktung und Verarbeitung 0,00 0,00
6 - Förderung der Umsetzung der integrierten Meerespolitik 0,00 0,00
7 - Technische Hilfe 0,00 0,00
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3.3. Finanzdaten

Tabelle 4: Finanzdaten für den EMFF
Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 

Ziel
Maßnahme Öffentlicher 

Beitrag 
insgesamt 
(EUR)

EMFF-
Beitrag (EUR)

Beitrag zum 
Klimaschutz 
aus dem 
EMFF-
Beitrag 
(EUR)

EMFF-
Kofinanzierungssatz 
(%)

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt für 
die für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 01 - Artikel 37 Unterstützung der 
Ausarbeitung und Durchführung von 
Bestandserhaltungsmaßnahmen

18.999.856,00 14.249.892,00 0,00 75,00% 27.270.642,00 20.794.121,00 109,44%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 02 - Artikel 38 Begrenzung der Folgen des 
Fischfangs für die Meeresumwelt und 
Anpassung des Fischfangs im Interesse des 
Artenschutzes (+ Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe c Binnenfischerei)

460.144,00 345.108,00 138.043,20 75,00% 62.485,00 31.242,00 6,79%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 03 - Artikel 39 Innovation im 
Zusammenhang mit der Erhaltung 
biologischer Meeresschätze (+ Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe c Binnenfischerei)

3.781.871,00 2.836.403,00 1.134.561,20 75,00% 4.769.730,00 4.769.728,00 126,12%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 04 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a 
Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Einsammeln von 
verloren gegangenem Fanggerät und von 
Müll

200.000,00 150.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 05 - Artikel 43 Absatz 2 Fischereihäfen, 
Anlandestellen, Auktionshallen und 
Schutzeinrichtungen – Investitionen zur 
Erleichterung der Erfüllung der 
Verpflichtung zur Anlandung sämtlicher 
Fänge

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 

2 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität und 
der Ökosysteme

06 01 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstaben b bis g 
und i Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Beitrag zu einer 
besseren Bewirtschaftung oder Erhaltung, 

14.311.084,00 10.733.313,00 4.293.325,20 75,00% 9.643.864,00 9.601.242,00 67,09%
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt 
(EUR)

EMFF-
Beitrag (EUR)

Beitrag zum 
Klimaschutz 
aus dem 
EMFF-
Beitrag 
(EUR)

EMFF-
Kofinanzierungssatz 
(%)

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt für 
die für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

Konstruktion, Aufstellung oder 
Modernisierung von stationären oder 
beweglichen Anlagen, Ausarbeitung von 
Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für 
Natura-2000-Gebiete und besondere 
Schutzgebiete, Verwaltung, 
Wiederherstellung und Überwachung von 
geschützten Meeresgebieten einschließlich 
Natura-2000-Gebieten, Schärfung des 
Umweltbewusstseins, Beteiligung an 
anderen Aktionen zur Erhaltung und 
Stärkung der biologischen Vielfalt und 
Ökosystemleistungen (+ Artikel 44 Absatz 
6 Binnenfischerei)

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

3 - Sicherstellung eines 
Gleichgewichts zwischen 
Fangkapazitäten und verfügbaren 
Fangmöglichkeiten

06 01 - Artikel 34 Endgültige Einstellung der 
Fangtätigkeit

5.408.082,00 2.704.041,00 2.704.041,00 50,00% 5.390.084,00 5.390.084,00 99,67%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

3 - Sicherstellung eines 
Gleichgewichts zwischen 
Fangkapazitäten und verfügbaren 
Fangmöglichkeiten

06 02 - Artikel 36 Unterstützung für Systeme 
zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 01 - Artikel 27 Beratungsdienste (+ Artikel 
44 Absatz 3 Binnenfischerei)

133.333,00 100.000,00 0,00 75,00% 410.000,00 410.000,00 307,50%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 02 - Artikel 30 Diversifizierung und neue 
Einkommensquellen (+ Artikel 44 Absatz 4 
Binnenfischerei)

648.549,00 486.412,00 0,00 75,00% 222.775,00 111.373,00 17,17%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 

03 03 - Artikel 31 Unterstützung für 
Unternehmensgründungen junger Fischer 
(+ Artikel 44 Absatz 2 Binnenfischerei)

614.203,00 460.652,00 0,00 75,00% 1.631.500,00 150.000,00 24,42%
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt 
(EUR)

EMFF-
Beitrag (EUR)

Beitrag zum 
Klimaschutz 
aus dem 
EMFF-
Beitrag 
(EUR)

EMFF-
Kofinanzierungssatz 
(%)

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt für 
die für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 04 - Artikel 32 Gesundheit und Sicherheit 
(+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b 
Binnenfischerei)

1.137.973,00 853.480,00 0,00 75,00% 857.687,00 437.269,00 38,43%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 05 - Artikel 33 Vorübergehende Einstellung 
der Fangtätigkeit

17.062.758,00 8.803.354,00 3.521.341,60 51,59% 15.343.410,00 15.343.410,00 89,92%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 06 - Artikel 35 Fonds auf Gegenseitigkeit 
für widrige Witterungsverhältnisse und 
Umweltvorfälle

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 07 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe h 
Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Regelungen für den 
Ausgleich von Schäden an Fängen, die von 
Säugetieren und Vögeln verursacht werden

533.333,00 400.000,00 0,00 75,00% 177.826,00 177.826,00 33,34%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 08 - Artikel 42 Mehrwert, Produktqualität 
und Nutzung unerwünschter Fänge (+ 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe e 
Binnenfischerei)

1.330.139,00 997.604,00 0,00 75,00% 2.356.133,00 1.172.379,00 88,14%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der Fischereibetriebe, 
einschließlich der Flotten der 
kleinen Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 

03 09 - Artikel 43 Absätze 1 und 3 
Fischereihäfen, Anlandestellen, 
Auktionshallen und Schutzeinrichtungen - 
Investitionen zur Verbesserung der 
Infrastruktur von Fischereihäfen und 
Auktionshallen oder Anlandestellen und 

8.628.281,00 6.471.211,00 2.588.484,40 75,00% 7.796.534,00 7.761.189,00 89,95%
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt 
(EUR)

EMFF-
Beitrag (EUR)

Beitrag zum 
Klimaschutz 
aus dem 
EMFF-
Beitrag 
(EUR)

EMFF-
Kofinanzierungssatz 
(%)

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt für 
die für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

Fischerei der Arbeitsbedingungen Schutzeinrichtungen Bau von 
Schutzeinrichtungen zur Verbesserung der 
Sicherheit der Fischer (+ Artikel 44 Absatz 
1 Buchstabe f Binnenfischerei)

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

03 01 - Artikel 26 Innovation (+ Artikel 44 
Absatz 3 Binnenfischerei)

968.986,00 726.740,00 290.696,00 75,00% 250.962,00 250.962,00 25,90%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

03 02 - Artikel 28 Partnerschaften zwischen 
Wissenschaftlern und Fischern (+ Artikel 
44 Absatz 3 Binnenfischerei)

533.333,00 400.000,00 0,00 75,00% 518.018,00 518.018,00 97,13%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

04 03 - Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c Energieeffizienz und Bekämpfung 
des Klimawandels – Investitionen an Bord; 
Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne; 
Studien über die Bewertung des Beitrags 
alternativer Antriebssysteme und 
Rumpfkonstruktionen zur Energieeffizienz 
von Fischereifahrzeugen (+ Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

489.443,00 367.082,00 367.082,00 75,00% 574.116,00 272.388,00 55,65%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

04 04 - Artikel 41 Absatz 2 Energieeffizienz 
und Bekämpfung des Klimawandels – 
Austausch oder Modernisierung von Haupt- 
oder Hilfsmaschinen (+ Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe d Binnenfischerei)

452.930,00 226.465,00 226.465,00 50,00% 113.318,00 46.672,00 10,30%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

6 - Entwicklung der 
Berufsausbildung, Erwerb neuer 
beruflicher Fertigkeiten und 
lebenslanges Lernen

08 01 - Artikel 29 Absätze 1 und 2 Förderung 
von Humankapital und sozialem Dialog - 
Aus- und Weiterbildung, Vernetzung, 
sozialer Dialog; Unterstützung von 
Ehegatten und Lebenspartnern (+ Artikel 
44 Absatz 1 Buchstabe a Binnenfischerei)

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 

6 - Entwicklung der 
Berufsausbildung, Erwerb neuer 
beruflicher Fertigkeiten und 
lebenslanges Lernen

08 02 - Artikel 29 Absatz 3 Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog – 
Auszubildende auf kleinen 
Küstenfischereifahrzeugen / sozialer Dialog 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt 
(EUR)

EMFF-
Beitrag (EUR)

Beitrag zum 
Klimaschutz 
aus dem 
EMFF-
Beitrag 
(EUR)

EMFF-
Kofinanzierungssatz 
(%)

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt für 
die für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

(+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a 
Binnenfischerei)

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

1 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation und Wissenstransfer

03 01 - Artikel 47 Innovation 21.663.804,00 16.247.853,00 6.499.141,20 75,00% 17.241.220,00 16.998.876,00 78,47%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

1 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation und Wissenstransfer

03 02 - Artikel 49 Betriebsführungs-, 
Vertretungs- und Beratungsdienste für 
Aquakulturunternehmen

1.152.869,00 864.652,00 0,00 75,00% 495.917,00 495.914,00 43,02%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

2 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, 
einschließlich der Verbesserung 
der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen insbesondere 
in KMU

03 01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a bis d 
und f bis h Produktive Investitionen in der 
Aquakultur

28.413.260,00 21.309.945,00 8.523.978,00 75,00% 51.866.957,00 24.069.475,00 84,71%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

2 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, 
einschließlich der Verbesserung 
der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen insbesondere 
in KMU

03 02 - Artikel 52 Förderung neuer 
Niederlassungen in der Aquakultur

1.065.783,00 799.337,00 0,00 75,00% 1.657.270,00 716.407,00 67,22%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden 
Aquakultur

04 01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe k 
Produktive Investitionen in der Aquakultur 
– Steigerung der Energieeffizienz, 
erneuerbare Energiequellen

1.006.667,00 755.000,00 302.000,00 75,00% 599.489,00 299.745,00 29,78%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 

06 02 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben e, i 
und j Produktive Investitionen in der 
Aquakultur – Ressourceneffizienz, 
Verringerung der verwendeten Mengen an 
Wasser und Chemikalien, Kreislaufsysteme 

7.886.067,00 5.914.550,00 2.365.820,00 75,00% 4.490.432,00 1.509.189,00 19,14%
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Maßnahme Öffentlicher 
Beitrag 
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Klimaschutz 
aus dem 
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Beitrag 
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die für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

wissensbasierten 
Aquakultur

ressourcenschonenden 
Aquakultur

zur Minimierung des Wasserverbrauchs

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden 
Aquakultur

06 03 - Artikel 51 Steigerung des Potenzials 
von Aquakulturanlagen

769.475,00 577.106,00 230.842,40 75,00% 642.799,00 642.797,00 83,54%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden 
Aquakultur

06 04 - Artikel 53 Umstellung auf 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfungen und 
ökologische/biologische Aquakultur

292.000,00 219.000,00 87.600,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 
Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

06 01 - Artikel 54 Aquakultur und 
Umweltleistungen

22.020.933,34 16.515.700,00 6.606.280,00 75,00% 27.872.439,00 24.647.473,00 111,93%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 
Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

03 02 - Artikel 55 Gesundheitspolitische 
Maßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 
Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

03 03 - Artikel 56 Tiergesundheit und 
Tierschutz

4.076.000,00 3.057.000,00 0,00 75,00% 2.143.258,00 2.085.723,00 51,17%

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 
Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

03 04 - Artikel 57 Versicherung von 
Aquakulturbeständen

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
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Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

5 - Entwicklung der 
Berufsausbildung, Erwerb neuer 
beruflicher Fertigkeiten und 
lebenslanges Lernen

08 01 - Artikel 50 Förderung des 
Humankapitals und Vernetzung

776.000,00 582.000,00 0,00 75,00% 341.360,00 327.134,00 42,16%

3 -  Unterstützung der 
Durchführung der GFP

1 - Verbesserung und 
Bereitstellung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sowie Erhebung 
und Verwaltung von Daten

06 01 - Artikel 77 Datenerhebung 46.494.723,00 37.195.778,00 14.878.311,20 80,00% 46.494.723,00 46.494.723,00 100,00%

3 -  Unterstützung der 
Durchführung der GFP

2 - Unterstützung der Begleitung, 
Kontrolle und Durchsetzung der 
Vorschriften, hierdurch Ausbau 
der institutionellen Kapazitäten 
und einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung, ohne dass ein 
größerer Verwaltungsaufwand 
entsteht

06 01 - Artikel 76 Überwachung und 
Durchsetzung

28.175.754,00 23.053.447,00 0,00 81,82% 28.409.551,00 27.896.656,00 99,01%

4 -  Stärkung von 
Beschäftigung und 
territorialem 
Zusammenhalt

1 - Förderung von 
Wirtschaftswachstum, sozialer 
Inklusion, Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität der Arbeitskräfte in den 
von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen 
Gemeinschaften an der Küste und 
im Binnenland, einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten 
innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf 
andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

08 01 - Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a 
Vorbereitende Unterstützung

249.735,00 212.275,00 0,00 85,00% 166.936,00 163.711,00 65,55%

4 -  Stärkung von 
Beschäftigung und 
territorialem 
Zusammenhalt

1 - Förderung von 
Wirtschaftswachstum, sozialer 
Inklusion, Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität der Arbeitskräfte in den 
von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen 
Gemeinschaften an der Küste und 

08 02 - Artikel 63 Umsetzung lokaler 
Entwicklungsstrategien (einschl. laufender 
Kosten und Kosten für Sensibilisierung)

22.574.148,00 19.188.025,00 7.675.210,00 85,00% 23.688.878,00 20.034.185,00 88,75%
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im Binnenland, einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten 
innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf 
andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

4 -  Stärkung von 
Beschäftigung und 
territorialem 
Zusammenhalt

1 - Förderung von 
Wirtschaftswachstum, sozialer 
Inklusion, Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität der Arbeitskräfte in den 
von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen 
Gemeinschaften an der Küste und 
im Binnenland, einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten 
innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf 
andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

08 03 - Artikel 64 Kooperationsmaßnahmen 664.706,00 565.000,00 0,00 85,00% 716.965,00 621.843,00 93,55%

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

1 - Verbesserung der 
Organisation der Märkte für 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

03 01 - Artikel 66 Produktions- und 
Vermarktungspläne

634.920,00 476.190,00 0,00 75,00% 68.671,00 33.649,00 5,30%

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

1 - Verbesserung der 
Organisation der Märkte für 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

03 02 - Artikel 67 Lagerhaltungsbeihilfe 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

1 - Verbesserung der 
Organisation der Märkte für 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

03 03 - Artikel 68 Vermarktungsmaßnahmen 6.044.133,00 4.533.100,00 0,00 75,00% 4.553.523,00 2.407.274,00 39,83%

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

2 - Förderung von Investitionen 
in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

03 01 - Artikel 69 Verarbeitung von Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnissen

7.396.454,67 5.547.341,00 0,00 75,00% 22.999.754,00 5.645.034,00 76,32%

6 -  Förderung der 
Umsetzung der 
integrierten 
Meerespolitik

1 - Entwicklung und 
Durchführung der integrierten 
Meerespolitik

06 01 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a 
Integrierte Meeresüberwachung

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

6 -  Förderung der 
Umsetzung der 
integrierten 

1 - Entwicklung und 
Durchführung der integrierten 
Meerespolitik

06 02 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe b 
Förderung des Meeresumweltschutzes und 
der nachhaltigen Nutzung von Meeres- und 

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt 
(EUR)

EMFF-
Beitrag (EUR)

Beitrag zum 
Klimaschutz 
aus dem 
EMFF-
Beitrag 
(EUR)

EMFF-
Kofinanzierungssatz 
(%)

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Öffentlicher 
Beitrag 
insgesamt für 
die für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Anteil der 
Gesamtzuweisung 
für die 
ausgewählten 
Vorhaben (%)

Meerespolitik Küstenressourcen
6 -  Förderung der 
Umsetzung der 
integrierten 
Meerespolitik

1 - Entwicklung und 
Durchführung der integrierten 
Meerespolitik

06 03 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe c 
Verbesserung der Kenntnisse über den 
Zustand der Meeresumwelt

3.133.333,00 2.350.000,00 940.000,00 75,00% 3.078.716,00 3.078.716,00 98,26%

7 -  Technische Hilfe 1 - Technische Hilfe 01 - Artikel 78 Technische Hilfe auf 
Initiative der Mitgliedstaaten

11.094.960,00 8.321.220,00 0,00 75,00% 9.255.813,00 8.893.016,00 80,15%

 Insgesamt 291.280.023,01 219.596.276,00 63.373.222,40 75,39% 324.173.755,00 254.299.443,00 87,30%

Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 01 - Artikel 37 Unterstützung der 
Ausarbeitung und Durchführung von 
Bestandserhaltungsmaßnahmen

0,00 25.756.945,00 19.501.529,00 102,64 0,00 230

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 02 - Artikel 38 Begrenzung der Folgen des 
Fischfangs für die Meeresumwelt und 
Anpassung des Fischfangs im Interesse des 
Artenschutzes (+ Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe c Binnenfischerei)

9.372,60 62.485,00 31.242,00 6,79 9.372,60 7

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 03 - Artikel 39 Innovation im 
Zusammenhang mit der Erhaltung 
biologischer Meeresschätze (+ Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe c Binnenfischerei)

1.430.918,40 4.128.607,00 4.128.599,00 109,17 1.238.579,70 7

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 

06 04 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe a 
Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Einsammeln von 
verloren gegangenem Fanggerät und von 
Müll

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

wissensbasierten 
Fischerei

Fänge, soweit dies möglich ist

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

1 - Verringerung der 
Auswirkungen der Fischerei auf 
die Meeresumwelt, einschließlich 
der Vermeidung und 
Verringerung unerwünschter 
Fänge, soweit dies möglich ist

06 05 - Artikel 43 Absatz 2 Fischereihäfen, 
Anlandestellen, Auktionshallen und 
Schutzeinrichtungen – Investitionen zur 
Erleichterung der Erfüllung der 
Verpflichtung zur Anlandung sämtlicher 
Fänge

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

2 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität und 
der Ökosysteme

06 01 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstaben b bis 
g und i Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Beitrag zu einer 
besseren Bewirtschaftung oder Erhaltung, 
Konstruktion, Aufstellung oder 
Modernisierung von stationären oder 
beweglichen Anlagen, Ausarbeitung von 
Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für 
Natura-2000-Gebiete und besondere 
Schutzgebiete, Verwaltung, 
Wiederherstellung und Überwachung von 
geschützten Meeresgebieten einschließlich 
Natura-2000-Gebieten, Schärfung des 
Umweltbewusstseins, Beteiligung an 
anderen Aktionen zur Erhaltung und 
Stärkung der biologischen Vielfalt und 
Ökosystemleistungen (+ Artikel 44 Absatz 
6 Binnenfischerei)

2.880.372,60 7.561.834,00 7.325.808,00 51,19 2.197.742,40 21

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

3 - Sicherstellung eines 
Gleichgewichts zwischen 
Fangkapazitäten und verfügbaren 
Fangmöglichkeiten

06 01 - Artikel 34 Endgültige Einstellung der 
Fangtätigkeit

2.695.042,00 4.688.851,00 4.688.851,00 86,70 2.344.425,50 35

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

3 - Sicherstellung eines 
Gleichgewichts zwischen 
Fangkapazitäten und verfügbaren 
Fangmöglichkeiten

06 02 - Artikel 36 Unterstützung für Systeme 
zur Zuteilung von Fangmöglichkeiten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 

03 01 - Artikel 27 Beratungsdienste (+ Artikel 
44 Absatz 3 Binnenfischerei)

0,00 84.881,00 84.881,00 63,66 0,00 1
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 02 - Artikel 30 Diversifizierung und neue 
Einkommensquellen (+ Artikel 44 Absatz 4 
Binnenfischerei)

0,00 217.523,00 108.747,00 16,77 0,00 4

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 03 - Artikel 31 Unterstützung für 
Unternehmensgründungen junger Fischer 
(+ Artikel 44 Absatz 2 Binnenfischerei)

0,00 1.631.500,00 150.000,00 24,42 0,00 2

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 04 - Artikel 32 Gesundheit und Sicherheit 
(+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b 
Binnenfischerei)

0,00 857.687,00 437.269,00 38,43 0,00 20

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 05 - Artikel 33 Vorübergehende 
Einstellung der Fangtätigkeit

3.166.266,09 15.330.069,00 15.330.069,00 89,85 3.163.513,04 1.131

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 

03 06 - Artikel 35 Fonds auf Gegenseitigkeit 
für widrige Witterungsverhältnisse und 
Umweltvorfälle

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

der Arbeitsbedingungen
1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 07 - Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe h 
Schutz und Wiederherstellung der 
Meeresbiodiversität – Regelungen für den 
Ausgleich von Schäden an Fängen, die von 
Säugetieren und Vögeln verursacht werden

0,00 177.826,00 177.826,00 33,34 0,00 37

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 08 - Artikel 42 Mehrwert, Produktqualität 
und Nutzung unerwünschter Fänge (+ 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe e 
Binnenfischerei)

0,00 1.882.302,00 935.461,00 70,33 0,00 45

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

4 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Fischereibetriebe, einschließlich 
der Flotten der kleinen 
Küstenfischerei, sowie 
Verbesserung der Sicherheit und 
der Arbeitsbedingungen

03 09 - Artikel 43 Absätze 1 und 3 
Fischereihäfen, Anlandestellen, 
Auktionshallen und Schutzeinrichtungen - 
Investitionen zur Verbesserung der 
Infrastruktur von Fischereihäfen und 
Auktionshallen oder Anlandestellen und 
Schutzeinrichtungen Bau von 
Schutzeinrichtungen zur Verbesserung der 
Sicherheit der Fischer (+ Artikel 44 Absatz 
1 Buchstabe f Binnenfischerei)

2.328.356,70 5.214.674,00 5.179.329,00 60,03 1.553.798,70 10

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

03 01 - Artikel 26 Innovation (+ Artikel 44 
Absatz 3 Binnenfischerei)

75.288,60 219.962,00 219.962,00 22,70 65.988,60 1

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

03 02 - Artikel 28 Partnerschaften zwischen 
Wissenschaftlern und Fischern (+ Artikel 
44 Absatz 3 Binnenfischerei)

0,00 466.018,00 466.018,00 87,38 0,00 1

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 

04 03 - Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c Energieeffizienz und Bekämpfung 
des Klimawandels – Investitionen an Bord; 

204.291,00 499.854,00 235.179,00 48,05 176.384,25 12
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne; 
Studien über die Bewertung des Beitrags 
alternativer Antriebssysteme und 
Rumpfkonstruktionen zur Energieeffizienz 
von Fischereifahrzeugen (+ Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

5 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation, einschließlich der 
Steigerung der Energieeffizienz, 
und Wissenstransfer

04 04 - Artikel 41 Absatz 2 Energieeffizienz 
und Bekämpfung des Klimawandels – 
Austausch oder Modernisierung von 
Haupt- oder Hilfsmaschinen (+ Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe d Binnenfischerei)

23.336,00 107.027,00 43.527,00 9,61 21.763,50 20

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

6 - Entwicklung der 
Berufsausbildung, Erwerb neuer 
beruflicher Fertigkeiten und 
lebenslanges Lernen

08 01 - Artikel 29 Absätze 1 und 2 Förderung 
von Humankapital und sozialem Dialog - 
Aus- und Weiterbildung, Vernetzung, 
sozialer Dialog; Unterstützung von 
Ehegatten und Lebenspartnern (+ Artikel 
44 Absatz 1 Buchstabe a Binnenfischerei)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Fischerei

6 - Entwicklung der 
Berufsausbildung, Erwerb neuer 
beruflicher Fertigkeiten und 
lebenslanges Lernen

08 02 - Artikel 29 Absatz 3 Förderung von 
Humankapital und sozialem Dialog – 
Auszubildende auf kleinen 
Küstenfischereifahrzeugen / sozialer 
Dialog (+ Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a 
Binnenfischerei)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

1 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation und Wissenstransfer

03 01 - Artikel 47 Innovation 5.099.662,80 65.287.575,00 7.965.977,00 36,77 2.389.793,10 31

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

1 - Förderung von 
technologischem Fortschritt, 
Innovation und Wissenstransfer

03 02 - Artikel 49 Betriebsführungs-, 
Vertretungs- und Beratungsdienste für 
Aquakulturunternehmen

0,00 495.917,00 495.914,00 43,02 0,00 2

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 

2 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 

03 01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a bis d 
und f bis h Produktive Investitionen in der 
Aquakultur

7.220.842,50 44.043.273,00 20.507.475,00 72,18 6.152.242,50 748
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

Aquakulturbetriebe, 
einschließlich der Verbesserung 
der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen 
insbesondere in KMU

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

2 - Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Rentabilität der 
Aquakulturbetriebe, 
einschließlich der Verbesserung 
der Sicherheit und der 
Arbeitsbedingungen 
insbesondere in KMU

03 02 - Artikel 52 Förderung neuer 
Niederlassungen in der Aquakultur

0,00 1.122.509,00 449.027,00 42,13 0,00 3

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden 
Aquakultur

04 01 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe k 
Produktive Investitionen in der Aquakultur 
– Steigerung der Energieeffizienz, 
erneuerbare Energiequellen

89.923,50 455.021,00 227.510,00 22,60 68.253,00 8

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden 
Aquakultur

06 02 - Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben e, i 
und j Produktive Investitionen in der 
Aquakultur – Ressourceneffizienz, 
Verringerung der verwendeten Mengen an 
Wasser und Chemikalien, Kreislaufsysteme 
zur Minimierung des Wasserverbrauchs

452.756,70 2.429.087,00 1.214.484,00 15,40 364.345,20 11

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden 
Aquakultur

06 03 - Artikel 51 Steigerung des Potenzials 
von Aquakulturanlagen

192.839,10 580.145,00 580.137,00 75,39 174.041,10 4

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

3 - Schutz und Wiederherstellung 
der aquatischen Biodiversität, 
Stärkung der 
aquakulturrelevanten 
Ökosysteme und Förderung einer 
ressourcenschonenden 
Aquakultur

06 04 - Artikel 53 Umstellung auf 
Umweltmanagement und 
Umweltbetriebsprüfungen und 
ökologische/biologische Aquakultur

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 

06 01 - Artikel 54 Aquakultur und 
Umweltleistungen

7.394.241,90 24.816.257,00 21.591.292,00 98,05 6.477.387,60 288
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 
Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

03 02 - Artikel 55 Gesundheitspolitische 
Maßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 
Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

03 03 - Artikel 56 Tiergesundheit und 
Tierschutz

0,00 1.587.150,00 1.531.429,00 37,57 0,00 10

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

4 - Förderung einer Aquakultur 
mit einem hohen Grad an 
Umweltschutz, Förderung von 
Tiergesundheit und Tierschutz 
sowie öffentlicher Gesundheit 
und Sicherheit

03 04 - Artikel 57 Versicherung von 
Aquakulturbeständen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten 
Aquakultur

5 - Entwicklung der 
Berufsausbildung, Erwerb neuer 
beruflicher Fertigkeiten und 
lebenslanges Lernen

08 01 - Artikel 50 Förderung des 
Humankapitals und Vernetzung

0,00 233.196,00 222.316,00 28,65 0,00 5

3 -  Unterstützung der 
Durchführung der GFP

1 - Verbesserung und 
Bereitstellung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sowie Erhebung 
und Verwaltung von Daten

06 01 - Artikel 77 Datenerhebung 14.878.311,36 46.494.723,00 46.494.723,00 100,00 14.878.311,36 2

3 -  Unterstützung der 
Durchführung der GFP

2 - Unterstützung der Begleitung, 
Kontrolle und Durchsetzung der 
Vorschriften, hierdurch Ausbau 
der institutionellen Kapazitäten 
und einer effizienten öffentlichen 
Verwaltung, ohne dass ein 
größerer Verwaltungsaufwand 
entsteht

06 01 - Artikel 76 Überwachung und 
Durchsetzung

0,00 25.454.321,00 25.431.336,00 90,26 0,00 70
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

4 -  Stärkung von 
Beschäftigung und 
territorialem 
Zusammenhalt

1 - Förderung von 
Wirtschaftswachstum, sozialer 
Inklusion, Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität der Arbeitskräfte in 
den von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen 
Gemeinschaften an der Küste 
und im Binnenland, 
einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten 
innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf 
andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

08 01 - Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a 
Vorbereitende Unterstützung

0,00 95.280,00 91.135,00 36,49 0,00 5

4 -  Stärkung von 
Beschäftigung und 
territorialem 
Zusammenhalt

1 - Förderung von 
Wirtschaftswachstum, sozialer 
Inklusion, Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität der Arbeitskräfte in 
den von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen 
Gemeinschaften an der Küste 
und im Binnenland, 
einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten 
innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf 
andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

08 02 - Artikel 63 Umsetzung lokaler 
Entwicklungsstrategien (einschl. laufender 
Kosten und Kosten für Sensibilisierung)

6.811.622,90 17.646.880,00 15.827.558,00 70,11 5.381.369,72 195

4 -  Stärkung von 
Beschäftigung und 
territorialem 
Zusammenhalt

1 - Förderung von 
Wirtschaftswachstum, sozialer 
Inklusion, Schaffung von 
Arbeitsplätzen sowie der 
Unterstützung der 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Mobilität der Arbeitskräfte in 
den von der Fischerei und der 
Aquakultur abhängigen 
Gemeinschaften an der Küste 

08 03 - Artikel 64 Kooperationsmaßnahmen 0,00 599.538,00 518.656,00 78,03 0,00 10
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Priorität der Union Ausgewähltes Einzelziel Thematisches 
Ziel

Maßnahme Beitrag zum 
Klimaschutz 
der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anteil der von den 
Begünstigten 
geltend gemachten 
förderfähigen 
öffentlichen 
Gesamtausgaben an 
der 
Gesamtzuweisung 
(%)

Von den Begünstigten 
bei der 
Verwaltungsbehörde 
geltend gemachte 
förderfähige 
öffentliche 
Gesamtausgaben 
(EUR)

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben

und im Binnenland, 
einschließlich der 
Diversifizierung der Tätigkeiten 
innerhalb des Fischereisektors 
und durch Verlagerung auf 
andere Sektoren der maritimen 
Wirtschaft

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

1 - Verbesserung der 
Organisation der Märkte für 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

03 01 - Artikel 66 Produktions- und 
Vermarktungspläne

0,00 68.671,00 33.649,00 5,30 0,00 1

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

1 - Verbesserung der 
Organisation der Märkte für 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

03 02 - Artikel 67 Lagerhaltungsbeihilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

1 - Verbesserung der 
Organisation der Märkte für 
Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse

03 03 - Artikel 68 Vermarktungsmaßnahmen 0,00 3.457.044,00 1.810.791,00 29,96 0,00 83

5 -  Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung

2 - Förderung von Investitionen 
in den Bereichen Verarbeitung 
und Vermarktung

03 01 - Artikel 69 Verarbeitung von Fischerei- 
und Aquakulturerzeugnissen

0,00 16.315.489,00 3.873.978,00 52,38 0,00 112

6 -  Förderung der 
Umsetzung der 
integrierten 
Meerespolitik

1 - Entwicklung und 
Durchführung der integrierten 
Meerespolitik

06 01 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a 
Integrierte Meeresüberwachung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6 -  Förderung der 
Umsetzung der 
integrierten 
Meerespolitik

1 - Entwicklung und 
Durchführung der integrierten 
Meerespolitik

06 02 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe b 
Förderung des Meeresumweltschutzes und 
der nachhaltigen Nutzung von Meeres- und 
Küstenressourcen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6 -  Förderung der 
Umsetzung der 
integrierten 
Meerespolitik

1 - Entwicklung und 
Durchführung der integrierten 
Meerespolitik

06 03 - Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe c 
Verbesserung der Kenntnisse über den 
Zustand der Meeresumwelt

923.614,80 2.980.648,00 2.980.648,00 95,13 894.194,40 6

7 -  Technische Hilfe 1 - Technische Hilfe 01 - Artikel 78 Technische Hilfe auf 
Initiative der Mitgliedstaaten

0,00 7.685.837,00 7.379.767,00 66,51 0,00 93

 Insgesamt 55.877.059,55 330.736.606,00 218.272.099,00 74,94 47.551.506,27 3.271
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Tabelle 5: Kosten von außerhalb des Programmgebiets durchgeführten Vorhaben 
(Artikel 70 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)
Priorität der Union Förderfähige Ausgaben im 

Rahmen des EMFF, angefallen 
bei außerhalb des 
Programmgebiets 
durchgeführten Vorhaben, bei 
der Verwaltungsbehörde 
geltend gemacht durch den 
Begünstigten (EUR)

Anteil der EMFF-
Unterstützung  für 
die Unionspriorität 
zum Zeitpunkt der 
Annahme des 
Programms (%)

1 - Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten Fischerei
2 - Förderung einer 
ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, 
innovativen, 
wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten Aquakultur
3 - Unterstützung der 
Durchführung der GFP
4 - Stärkung von 
Beschäftigung und 
territorialem Zusammenhalt
5 - Förderung von 
Vermarktung und 
Verarbeitung
6 - Förderung der Umsetzung 
der integrierten 
Meerespolitik
7 - Technische Hilfe
OPERATIONELLES 
PROGRAMM 
INSGESAMT
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4. DIE LEISTUNG DES PROGRAMMS BETREFFENDE PROBLEME UND ABHILFEMASSNAHMEN

4.1. Maßnahmen zur Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten (Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Tabelle 6: Maßnahmen zur Erfüllung der geltenden EMFF-spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten
Thematische Ex-ante-
Konditionalitäten, die 
nicht oder nur teilweise 
erfüllt sind

Nicht erfüllte Kriterien Zu ergreifende Maßnahmen Frist Für die Erfüllung 
zuständige Stellen

Maßnahme 
fristgerecht 
abgeschlossen

Kriterien 
erfüllt

Voraussichtlicher 
Zeitpunkt der 
vollständigen Umsetzung 
der verbleibenden 
Maßnahmen

Erläuterungen

4 5 - Beschreibung der administrativen 
Kapazität für die Anwendung eines 
Systems wirksamer, verhältnismäßiger 
und abschreckender Sanktionen bei 
schweren Verstößen gemäß Artikel 90 der 
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.

Für die Vergabe von Punkten für schwere Verstöße an Inhaber 
einer Fanglizenz muss das Seefischereigesetz geändert werden. 
Zuständig hierfür ist das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Der Gesetzgebungsprozess sieht hauptsächlich 
folgende Verfahrensschritte vor, die nach derzeitiger Planung 
im angegebenen Zeitrahmen erreicht worden sein sollen:
- Erstellung des Referentenentwurfs zur Änderung des 
Seefischereigesetzes:  Sommer 2015
- Ressortinterne Abstimmung; Abstimmung mit Bundesländern 
und Verbänden: Herbst/Winter 2015
- Kabinettvorlage: Anfang 2016
- Befassung des Bundestags und Bundesrats:  Frühjahr 2016
-  Ausfertigung und Verkündung:  Sommer 2016

31.12.2016 Bundesministerium für 
Ernährung und 
Landwirtschaft

nein nein

4 6 - Beschreibung der administrativen 
Kapazität für die Anwendung eines 
Punktesystems bei schweren Verstößen 
gemäß Artikel 92 der Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009.

Für die Vergabe von Punkten für schwere Verstöße an Inhaber 
einer Fanglizenz muss das Seefischereigesetz geändert werden. 
Zuständig hierfür ist das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Der Gesetzgebungsprozess sieht hauptsächlich 
folgende Verfahrensschritte vor, die nach derzeitiger Planung 
im angegebenen Zeitrahmen erreicht worden sein sollen:
- Erstellung des Referentenentwurfs zur Änderung des 
Seefischereigesetzes:  Sommer 2015
- Ressortinterne Abstimmung; Abstimmung mit Bundesländern 
und Verbänden: Herbst/Winter 2015
- Kabinettvorlage: Anfang 2016
- Befassung des Bundestags und Bundesrats:  Frühjahr 2016
-  Ausfertigung und Verkündung:  Sommer 2016

31.12.2016 Bundesministerium für 
Ernährung und 
Landwirtschaft

nein nein
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4.2. Die Leistung des Programms betreffende Probleme und Abhilfemaßnahmen (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Bund und Länder stimmen grundsätzlich darin überein, dass keine signifikanten oder systembedingten Probleme aufgetreten sind, die die Leistung des 
Programms betreffen. Folglich bestand bisher keine Notwendigkeit zur Ergreifung von Abhilfemaßnahmen. Einzelne Probleme und Abhilfemaßnahmen sind 
im jährlichen Kontrollbericht und Bestätigungsvermerk der EMFF-Prüfbehörden gem. VO (EU) Nr. 1303/2013 und der VO (EU) Nr. 2015/207 aufgeführt.

In Baden-Württemberg (BW) war zu Beginn der EMFF-Planungsperiode vorgesehen, dass das hiesige Umweltministerium Maßnahmen in Unionspriorität 1 
anbietet. Entsprechend wurden Finanzmittel und Indikatoren eingeplant. Das Umweltministerium war jedoch zu Beginn der Förderperiode aus dem 
Programm ausgestiegen. Aus dem BW-Fischereisektor konnten bis 2020 keine Nachfragen nach Vorhaben generiert werden. Als Konsequenz wurde die 
Priorität 1 in BW zu Jahresbeginn 2020 ausgesetzt; Finanzmittel wurden entsprechend verschoben. Demzufolge werden in BW die Zielwerte (Indikatoren) 
nicht erreicht. In der Priorität 2 war die Nachfragesituation in BW befriedigend. Demzufolge erfolgte eine Fokussierung auf die Priorität 2. Finanzmittel 
wurden BW-intern innerhalb der Priorität 2 verschoben. Für BW bleibt aber festzustellen, dass Vorhaben nicht wie zu Beginn der Förderperiode erhofft 
beantragt wurden. In letzter Konsequenz wurden Finanzmittel deshalb im Jahr 2023 anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt.

In BW wurde das bestehende Verwaltungs- und Kontrollsystem (VKS) um die „Strategie zur Vermeidung von und zum Umgang mit Interessenskonflikten 
im EMFF“ ergänzt. Eine Neubewertung des Betrugsrisikos ist in BW – nach 2021 – wieder im Jahr 2023 entsprechend dem „Leitfaden zur Bewertung des 
Betrugsrisikos und zu wirksamen und angemessenen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen“ vorgesehen.

Auch in Bayern sind im Berichtsjahr keine signifikanten oder systembedingten Probleme aufgetreten, die die Leistung des Programms betreffen. Daher 
bestand bisher keine Notwendigkeit, Abhilfemaßnahmen zu schaffen.

Die Nachfrage nach Zuwendungen aus dem EMFF-Programm ist insgesamt hoch, daher wurden EU-Mittel, die in anderen Bundesländern nicht benötigt 
wurden, auf Bayern übertragen, um insbesondere die noch geplanten Vorhaben in Priorität 1 (Art. 42), Priorität 2 (Art. 48.1.a - d, f – h) und Priorität 5 
unterstützen zu können. In Priorität 4 wurde dagegen ein bereits eingereichtes großes Vorhaben wieder zurückgezogen, da die Finanzierung der Eigenmittel 
durch den Antragsteller nicht gesichert werden konnte. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen konnte das vorgesehene Budget in Priorität 4 daher nicht 
ausgeschöpft werden. Ein Teil der Mittel wurde deshalb in Priorität 5 umgeschichtet (Finanzplanänderung im Rahmen der Krisenbeihilfe).

In der Priorität 2 war es in Sachsen vor allem die begrenzte Mittelausstattung, die eine zweckdienliche Aussteuerung des Programms am Ende der 
Förderperiode erforderlich machte. Zielstellung war es vor allem die kontinuierliche Teichförderung in Sachsen abzusichern, da diese sowohl für den Erhalt 
der Teichwirtschaftsbetriebe als auch für das Erreichen der Naturschutzziele Voraussetzung ist. Für die Schließung der Finanzierungslücke des Förderjahres 
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2022/2023 war beschlossen worden, im Bereich der Richtlinie Aquakultur und Fischerei, in den Prioritäten 2 und 5 ab 2021 keine neuen Anträge mehr 
zuzulassen. Diese Entscheidung erfolgte auch vor dem Hintergrund, dass sich durch die drei trockenen Sommer infolge und durch Einfluss der Pandemie die 
Investitionsbereitschaft stark verlangsamt hatte. Die Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategien innerhalb der Unionspriorität 4 läuft in Sachsen in den 
einzelnen FLAG recht unterschiedlich, insbesondere durch kooperative und kollektive Vorhaben konnte jedoch ein vollständiger Mittelabfluss erzielt werden. 
Die während der Förderperiode initiierten Vernetzungsaktivitäten (z. B. Strategiegruppen) wirken fort und liefern für die Erstellung der neuen 
Entwicklungsstrategien wertvolle Impulse. Im Ergebnis dieser Entwicklung haben nunmehr 11 LEADER-Gebiete das Handlungsfeld „Aquakultur und 
Fischerei“ in ihre LEADER-Entwicklungsstrategien aufgenommen und wurden als FLAG bestätigt.
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5. INFORMATIONEN ÜBER SCHWERE VERSTÖßE UND ABHILFEMAßNAHMEN (ARTIKEL 114 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) NR. 508/2014)

Informationen über die Maßnahmen in Fällen von schweren Verstößen gemäß Artikel 10 Absatz 1 und von Nichteinhaltung der Nachhaltigkeitsvorgaben sowie 
Abhilfemaßnahmen gemäß Artikel 10 Absatz 2.

Auf Ebene des Bundes und der Bundesländer wurden im Rahmen der Umsetzung des EMFF im Berichtsjahr 2022 keine schweren Verstöße verzeichnet.

In den Verwaltungs- und Kontrollsystemen der Länder sind umfassende Maßnahmen zur Betrugsprävention verankert. Die vorbeugenden Maßnahmen 
umfassen Prüfungen der Antragsteller vor der Bewilligung und während der Durchführung der Maßnahme (Vor-Ort-Kontrollen, Verwaltungskontrollen) 
sowie die IT-basierte Umsetzung des Verwaltungs- und Kontrollverfahrens. Die Verfahrensabläufe werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
optimiert. Die angewendeten Sicherheits- und Betrugspräventionsstandards sind auf höchstem Niveau und die IT-Systeme werden regelmäßig geprüft und 
zertifiziert.
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6. INFORMATIONEN ÜBER ERGRIFFENE MAßNAHMEN ZUR ERFÜLLUNG VON ARTIKEL 41 ABSATZ 8 (ARTIKEL 114 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) 
NR. 508/2014)

Zusammenfassung der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Fortschritte bei der Erfüllung der Bestimmungen gemäß Artikel 1 Absatz 8 hinsichtlich der Priorität zu 
erzielen, bis zu 60 % der öffentlichen Unterstützung für die kleine Küstenfischerei aufzuwenden, einschließlich Angaben zum tatsächlichen Anteil der kleinen 
Küstenfischerei an den im Rahmen der Maßnahme gemäß Artikel 41 Absatz 2 finanzierten Maßnahmen.

Die kleine Küstenfischerei gemäß EU-Definition (Artikel 3 Absatz 2 Nr. 14 Verordnung (EU) Nr. 508/2014) wird von SH und MV aus in der Ostsee 
betrieben. In beiden Bundesländern wurden – wie in den Vorjahren – keine Anträge auf Förderung des Erwerbs eines ersten Fischereifahrzeugs durch einen 
Jungfischer oder die Modernisierung oder des Austausches von Haupt- oder Hilfsmaschinen auf einem Fischereifahrzeug gestellt. Für alle Flottensegmente in 
der Ostsee ist – absehbar noch für längere Zeit – kein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Flottenkapazität und den verfügbaren Fangmöglichkeiten 
gegeben. Die Folge ist, dass eine Unterstützung für Unternehmensgründungen von Jungfischern und die Förderung von Investitionen in Ausrüstungen oder an 
Bord zur Reduzierung von Emissionen und zur Steigerung der Energieeffizienz schon länger nicht zulässig waren und bis zum Ende der Programmlaufzeit 
auch nicht mehr zulässig sein werden. Ein Antrag auf Förderung der Modernisierung oder des Austausches von Haupt- oder Hilfsmaschine auf einem 
Fischereifahrzeug ist in Schleswig-Holstein bisher nur für ein Fahrzeug der Binnenfischerei gestellt worden. Weitere Anträge sind in dieser Förderperiode 
aller Voraussicht nach nicht mehr zu erwarten.
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7. INFORMATIONEN ÜBER ERGRIFFENE MAßNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER VERÖFFENTLICHUNG DER BEGÜNSTIGTEN (ARTIKEL 114 ABSATZ 2 DER 
VERORDNUNG (EU) NR. 508/2014)

Zusammenfassung der ergriffenen Maßnahmen im Einklang mit Anhang V der EMFF-Verordnung unter besonderer Berücksichtigung nationaler Rechtsvorschriften, 
einschließlich geltender Beschränkungen bei der Veröffentlichung von Daten natürlicher Personen.

Auch für das Berichtsjahr 2022 erfolgte die Veröffentlichung der Liste der Empfänger von Zahlungen gemäß Art. 119 und der Anlage V der Verordnung 
(EU) Nr. 508/2014 halbjährlich auf dem Internetseite Portal Agrar- und Fischereizahlungen. Die erforderlichen Daten für die Berichterstattung werden von 
den Verwaltungsbehörden der Bundesländer und des Bundes mithilfe von IT-Systeme aus den elektronisch gespeicherten Förderdaten zum jeweils relevanten 
Aktualisierungszeitraum generiert. Die Daten wurden entweder als CSV-Dateien an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) übermittelt 
oder mittels einer Upload-Funktion des Portals für die Veröffentlichung bereitgestellt. Zur Wahrung der Transparenz der Förderung nach Art. 119 VO (EU) 
Nr. 508/2014 werden der Name des Begünstigten, Kennnummer im Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (CFR) (nur zu benennen, wenn das Vorhaben 
mit einem Fischereifahrzeug verbunden ist), Bezeichnung und Zusammenfassung des Vorhabens, Datum des Beginns und des Endes des Vorhabens und 
Höhe der für das Vorhaben aufgewendeten nationalen Mittel und EU-Mittel veröffentlich.

Die Veröffentlichung der Daten erfolgte bereits in der letzten Förderperiode durch die BLE. Der Begünstigte erklärt im Rahmen der Antragstellung sein 
Einverständnis zur Veröffentlichung personenbezogener Daten auf der oben angegebenen Website.

Anmerkungen:

Gemäß Artikel 119 der EMFF-Verordnung (EU) Nr. 508/2014 in Verbindung mit Anhang V Nummer 2 Unterabsatz 2 Buchstabe f, g h sind auf einer über 
das Internetportal oder der einzigen Website eine kurze Zusammenfassung der Innovations- und Ökoinnovationsvorhaben, Informationen, die über die 
Durchführung des Operationellen Programms sowie die wichtigsten damit erzielten Erfolge und eine Zusammenfassung der Maßnahmen, mit denen die 
Einhaltung der GFP-Vorschriften sichergestellt wird, einschließlich der Fälle der Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten oder Begünstigte, sowie der 
erlassenen Abhilfemaßnahmen wie Finanzkorrekturen öffentlich verfügbar zu machen und ggf. zu aktualisieren. Die nach Artikel 119 Absatz 1 Buchstabe a) 
EMFF-Verordnung (EU) Nr. 508/2014 geforderte „einzigen Website oder eines einzigen Internetportals“ ist die EMFF Unterseite des Portal-Fischerei, zu 
finden unter https://www.portal-fischerei.de/bund/fischereipolitische-schwerpunkte/europaeischer-meeres-und-fischereifonds-2014-2020/.

Die mit der Antwort auf das Bemerkungsschreiben vom 28.10.2022 zugesicherte Veröffentlichung der kurzen Zusammenfassung der Innovations- und 
Ökoinnovationsvorhaben gemäß Artikel 119 der EMFF-Verordnung (EU) Nr. 508/2014 in Verbindung mit Anhang V Nummer 2 Buchstabe f findet sich 
unter: https://www.portal-fischerei.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Bund/EMFF/20221207TH_-
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_Publizitaetsmassnahmen_gem._Art._119_in_Verbindung_m._Anhang_V_Nr._2_Buchstabe_f.pdf.

Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen: In der Vergangenheit wurden die Begünstigten-Daten (Daten nach Artikel 119 Absatz 2 der EMFF-Verordnung 
(EU) Nr. 508/2014 in Verbindung mit Anhang V Nummer 1) auf einer anderen Webseite veröffentlicht als die übrigen Daten zur Umsetzung des EMFF 
(https://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/fischereihintergrund.html bzw. https://www.portal-fischerei.de/bund/fischereipolitische-
schwerpunkte/europaeischer-meeres-und-fischereifonds-2014-2020). Diese Trennung ist historisch bedingt. Zukünftig sollen alle Förderinformationen auf 
einer Webseite zusammengeführt werden. Hierfür sind allerdings sowohl gesetzliche als auch administrative und digitale Anpassungen erforderlich, so dass 
die Zusammenführung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Kommission wird um Verständnis für diese Verzögerungen gebeten. Die deutschen 
Verwaltungsbehörden sind sich ihrer Publizitäts- und Transparenzverpflichtungen auch in Bezug auf die neue EMFAF-Förderperiode bewusst und arbeiten 
intensiv daran, alle gesetzlichen Anforderungen umzusetzen.
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8. TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BEWERTUNGSPLAN UND DER SYNTHESE DER BEWERTUNGEN (ARTIKEL 114 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG 
(EU) NR. 508/2014, ARTIKEL 50 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)

Zusammenfassung der ergriffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Durchführung des Bewertungsplans, einschließlich der Weiterverfolgung der bei den 
Bewertungen gemachten Feststellungen.

Synthese der im Laufe des vorausgegangenen Haushaltsjahres erzielten Erkenntnisse aller Bewertungen des Programms unter Angabe von Titel und Bezugszeitraum 
der herangezogenen Bewertungsberichte.

Darüber hinaus sollte hier der Zugang zu den gemäß Artikel 54 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 öffentlich zugänglich gemachten Bewertungen 
angegeben werden.

Eine umfassende Zwischenbewertung des Operationellen Programms wurde im Jahr 2018 durch die COFAD GmbH, Beratungsgesellschaft für Fischerei, 
Aquakultur und Regionalentwicklung erarbeitet. Der Endbericht zur Zwischenevaluierung des EMFF wurde am 23.04.2019 an die Mitglieder des 
Begleitausschusses via E-Mail versandt und der Europäischen Kommission im Jahr 2019 vorgelegt.

Die Zusammenfassung der Zwischenbewertung und deren Ergebnisse wurden bereits im Durchführungsbericht für das Berichtjahr 2019 dargestellt. Weitere 
Evaluierungen wurden nicht durchgeführt.

Die Nachbearbeitung der Zwischenbewertung, insbesondere die Auswertung der Empfehlungen und Schlussfolgerungen wurden von den 
Verwaltungsbehörden der Bundesländer – soweit sie in deren Zuständigkeit fallen – im Rahmen ihres regelmäßigen Austauschs (Jour fixe) weitergehend 
besprochen. Dabei wurde bewertet und dokumentiert, was in welcher Weise – insbesondere im Hinblick auf die neue Förderperiode – umsetzbar ist.

Anmerkungen:

Die aufgrund der Empfehlungen aus der Zwischenevaluierung ergriffenen Maßnahmen sind:

1. Die Einrichtung eines regelmäßigen Jour fixe der EMFF Verwaltungsbehörden (der Länder und der BLE, koordiniert durch den Bund; ehemals Jour 
fixe der Länder) zwecks Austausch zu Themenbereichen, wie u.a. Entbürokratisierung und Reduzierung des administrativen Aufwands. Der Jour fixe 
findet weiterhin regelmäßig monatlich statt und bietet einen produktiven Rahmen zum Austausch der an der Umsetzung des Fonds beteiligten 



DE 78 DE

Verwaltungsbehörden. Zuletzt wurde der Teilnehmerkreis um die Verwaltungsbehörden des Bundes (BLE) erweitert, sodass nun neben 
administrativen Erfahrungsaustausch auch grundlegende Entwicklungen bei der Programmumsetzung regelmäßig im großen Kreis besprochen 
werden.

2. Eine Verbesserung der Koordination und des Austausches der an der Umsetzung des EMFF beteiligten Stellen sowie ein Ausbau der (administrativen) 
Umsetzungskapazitäten und Zuständigkeiten durch die Einstellung einer EMFF/EMFAF Bund-Länder-Koordinatorin und nationalen 
Kommunikationsbeauftragten auf Ebene des Bundes. Diese Maßnahme wurde erst Anfang des Jahres 2023 umgesetzt, eine Beurteilung dieser 
Maßnahme bleibt daher abzuwarten.

3. Die Vernetzung der Fischwirtschaftsgebiete wird insbesondere unter dem EMFAF weiterverfolgt. Eine Beurteilung dieser Maßnahme bleibt daher 
abzuwarten.

4. Ein flächendeckendes Angebot der Funktion des Förderbeauftragten als Unterstützung für Antragstellende wird durch die Bundesländer nach 
länderspezifischen Erfordernissen umgesetzt. Eine Beurteilung dieser Maßnahme bleibt daher abzuwarten.

5. Verbesserte Kommunikation bestehender positiver Beispiele und Entwicklungen, zwecks stärkerer Nutzung des deutschen OPs für Maßnahmen im 
direkten Zusammenspiel von Fischerei und Naturschutz. Die durch die Zwischenevaluierung empfohlenen Kommunikationsaktivitäten in der Form 
von Projektberichten werden zeitnah auf der Internetseite https://www.portal-fischerei.de/bund/fischereipolitischeschwerpunkte/europaeischer-
meeres-und-fischereifonds-2Q14-2020 veröffentlicht.
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9. BÜRGERINFO (ARTIKEL 50 ABSATZ 9 VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)

Eine Bürgerinfo zum Inhalt der jährlichen Durchführungsberichte sollte öffentlich zugänglich gemacht und in einer gesonderten Datei als Anhang des jährlichen 
Durchführungsberichts hochgeladen werden.
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10. BERICHT ÜBER DEN EINSATZ DER FINANZINSTRUMENTE (ARTIKEL 46 ARTIKEL 1 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)
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11. BEWERTUNG DER DURCHFÜHRUNG DES OPERATIONELLEN PROGRAMMS (ARTIKEL 50 ABSATZ 4 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)

11.1. Bewertung der Daten und der Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Programms

Für jede Priorität der Union sollte eine Bewertung der in Teil A vorgelegten Informationen und Angaben sowie der Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des 
Programms vorgenommen werden (unter Einbeziehung der Erkenntnisse und Empfehlungen der Bewertungen).
Priorität der Union Bewertung der Daten und der Fortschritte bei der 

Erreichung der Ziele des Programms
1 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Fischerei
2 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, 
wettbewerbsfähigen und wissensbasierten Aquakultur
3 - Unterstützung der Durchführung der GFP
4 - Stärkung von Beschäftigung und territorialem Zusammenhalt
5 - Förderung von Vermarktung und Verarbeitung
6 - Förderung der Umsetzung der integrierten Meerespolitik
7 - Technische Hilfe
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11.2. Bewertung, ob die Fortschritte auf dem Weg zu den Etappenzielen und Zielen ausreichen, um deren Erreichen sicherzustellen, gegebenenfalls unter 
Angabe bereits getroffener oder geplanter Abhilfemaßnahmen.

Für jede Priorität der Union Bewertung, ob die Fortschritte auf dem Weg zu den Etappenzielen und Zielen ausreichen, um deren Erreichen sicherzustellen, 
gegebenenfalls unter Angabe bereits getroffener oder geplanter Abhilfemaßnahmen.

Priorität der Union Bewertung, ob die Fortschritte auf dem Weg zu den Etappenzielen und Zielen ausreichen, um 
deren Erreichen sicherzustellen, gegebenenfalls unter Angabe bereits getroffener oder 
geplanter Abhilfemaßnahmen.

1 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen 
und wissensbasierten Fischerei
2 - Förderung einer ökologisch nachhaltigen, 
ressourcenschonenden, innovativen, wettbewerbsfähigen 
und wissensbasierten Aquakultur
3 - Unterstützung der Durchführung der GFP
4 - Stärkung von Beschäftigung und territorialem 
Zusammenhalt
5 - Förderung von Vermarktung und Verarbeitung
6 - Förderung der Umsetzung der integrierten Meerespolitik
7 - Technische Hilfe
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12. ÜBERGREIFENDE GRUNDSÄTZE DER DURCHFÜHRUNG (ARTIKEL 50 ABSATZ 4 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)

12.1. Bewertung der Durchführung spezifischer Maßnahmen zur Berücksichtigung der in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten 
Grundsätze zur Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Rolle der Partner bei der Durchführung des 
Programms.

12.2. Bewertung der Durchführung spezifischer Maßnahmen zur Berücksichtigung der in Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten 
Grundsätze zur Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen und der Nichtdiskriminierung, einschließlich der Barrierefreiheit für Menschen 
mit Behinderung sowie der Maßnahmen, durch die die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspektes im operationellen Programm gewährleistet wird.

12.3. Bewertung der Durchführung spezifischer Maßnahmen zur Berücksichtigung der in Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten 
Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung, einschließlich einer Übersicht über die Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung.
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13. BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE FÜR DIE KLIMASCHUTZZIELE VERWENDETE UNTERSTÜTZUNG (ARTIKEL 50 ABSATZ 4 DER VERORDNUNG (EU) 
NR. 1303/2013)

Die Zahlen werden automatisch berechnet und werden in Tabelle 4 über die Finanzdaten aufgenommen. Die angegebenen Werte können erläutert werden, 
insbesondere wenn die tatsächlichen Daten niedriger ausfallen als die Planung.
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14. INTELLIGENTES, NACHHALTIGES UND INTEGRATIVES WACHSTUM (ARTIKEL 50 ABSATZ 5 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)

Der Beitrag des operationellen Programms zum Erreichen der Ziele der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sollte angegeben 
und bewertet werden.
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15. DIE LEISTUNG DES PROGRAMMS BETREFFENDE PROBLEME – LEISTUNGSRAHMEN (ARTIKEL 50 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013)

Zeigt die Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele und Ziele, dass bestimmte Etappenziele und Ziele nicht 
erreicht wurden, sollten die Mitgliedstaaten die Gründe für das Verfehlen dieser Ziele im Bericht 2019 (für die Meilensteine) und in dem Bericht, der zu dem in 
Artikel 138 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Termin vorzulegen ist (für die Ziele), darlegen.
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GEGEBENENFALLS DER BEITRAG ZU MAKROREGIONALEN STRATEGIEN UND STRATEGIEN FÜR DIE MEERESGEBIETE

Wie in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Artikel 27 Absatz 3 ("Inhalt der Programme"), in Artikel 96 Absatz 3 Buchstabe e ("Inhalt, Genehmigung und 
Änderung der operationellen Programme im Rahmen des Ziels, Investitionen in Wachstum und Beschäftigung"), in Artikel 111 Absatz 3, in Artikel 111 Absatz 4 
Buchstabe d ("Durchführungsberichte im Rahmen des Ziels ‚Investitionen in Wachstum und Beschäftigung‘") und Anhang 1 Abschnitt 7.3 ("Beitrag von 
Mainstream-Programmen zu makroregionalen Strategien und Meeresbeckenstrategien") dargelegt, trägt dieses Programm zu einer oder mehreren makroregionalen 
Strategien und/oder Meeresbeckenstrategien bei

  EU-Strategie für den Ostseeraum (EUSBSR)
  EU-Strategie für den Donauraum (EUSDR)
  EU-Strategie für die Region Adria-Ionisches Meer (EUSAIR)
  EU-Strategie für den Alpenraum (EUSALP)
  Meeresstrategie für den Atlantik (ATLSBS)
  Meeresbeckenstrategie WestMED (WestMED)
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Dokumentname Dokumentart Dokumentdatum Lokale Referenz Kommissionsreferenz Dateien Sendedatum Absender
Stellungnahme für die KOM Bürgerinfo 19.11.2023 Ares(2023)8031094 Stellungnahme für die KOM - November 2023 

Bürgerinfo 
Stellungnahme für die KOM - September 2023 
Anlage zu den Anmerkungen 12 - 15 

24.11.2023 n009toi1
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LETZTE VALIDIERUNGSERGEBNISSE
Schwere Code Nachricht

Info Version des Durchführungsberichts wurde validiert.


